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Inhaltsübersicht:  
 
1. Thanatologie  

¶ Leben / Sterben / Tod 

¶ Leichenerscheinungen 

¶ Todeszeit / Leichenzeit 

¶ Untersuchung der Leiche 

¶ Zweck der Leichenschau / Begriffe 

¶ Der "aussergewöhnliche Todesfall" 
 
2. Systematik der Schadensarten  

¶ Ersticken / exogene Formen 

¶ Strangulation 

¶ Ertrinken / Wasserleiche 

¶ Elektrischer Strom 

¶ Hitze / Kälte 

¶ Schuss / Explosion 

¶ Überdruck / Unterdruck 

¶ scharfe, stumpfe Gewalt / Reflextod 

¶ Vergiftungen 

¶ Nahrungsmangel 
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1. Thanatologie  

 

  

Die Thanatologie ist die Lehre vom Tod. Sie befasst sich mit den Vor-
gängen und Erscheinungen am Menschen beim Übergang vom Leben 
zum Tod - speziell mit den frühen und späten Veränderungen an der Lei-
che - weiterhin mit den Möglichkeiten der Todesfeststellung und überdies 
mit den Ursachen des eingetretenen Todes. 
 

 Die Thanatologie  

befasst sich mit dem 
Tod, seinen Ursachen 
und Erscheinungen 
sowie dessen Feststel-
lung. 

1.1. Leben / Sterben / Tod  

 

  

Das biologische Lebe n ist ein sehr komplexes Zusammenspiel ver-
schiedener Funktionen. Die unmittelbar lebenswichtigen Funktionen (= 
sog. Hauptfunktionen) sind die Atmung, die Herz-Kreislauf-Tätigkeit, die 
Temperaturregulation, der Energiestoffwechsel (Blutzucker, Fette, Ei-
weisse) und die Regulation von Wasser- und Salzhaushalt. 
 

 Leben  =  Zusammen-

spiel unmittelbar le-
bensnotwendiger 
Haupt-Funktionen 
 

Im Verlaufe des Lebens (intravital) können einzelne Funktionen gestört 
werden; in aller Regel erholen sie sich wieder. In bestimmten Fällen kön-
nen die vitalen Hauptfunktionen (v.a. Atmung und Kreislauf) jedoch so 
stark gestört werden, dass sie einen kritischen Grenzwert unterschreiten.  
Solchenfalls endet dieser Prozess (= Sterbeprozess ) zumeist mit dem 
irreversiblen Schaden der Organe, zunächst des Gehirns. Dies entspricht 
dem Individualtod ; d.h. eine Person gilt ab diesem Moment als tot. 
 

 Schwere Störung der 
vitalen Hauptfunktionen 
geht über in 
 
ü Sterben  

ü Individualtod  

Im Zustand der starken Beeinträchtigung der vitalen Hauptfunktionen 
kann durch lebensrettende Sofortmassnahmen die Störung wieder beho-
ben werden. Es kann zur vollen Erholung kommen oder aber - wenn ge-
wisse Organe (v.a. das Gehirn) schon Schaden genommen haben - eine 
Defektheilung resultieren. 
 

  
 
 
 

Nach Eintritt des Individualtodes beginnt die Intermediärphase  (Syn-
onym: Supravitalphase ). Während dieser Zeit können verschiedene 
Organe und Gewebe noch eine gewisse Zeit weiter funktionieren und 
z.B. auf bestimmte Reize reagieren. Solche Reaktionen von Einzelorga-
nen resp. -geweben nennt man "supravitale Reaktionen" . 
 

 Intermediärphase  

(= Supravitalphase) 
 
Supravitale Reaktionen 
(siehe auch Pkt. 2.4) 
 

Während der Intermediärphase stirbt ein Organ (resp. Gewebe) nach 
dem andern ab (= Organtod). Wenn auch das Gewebe mit der längsten 
"Überlebenszeit" irreversibel geschädigt ist, dann ist die Intermediärpha-
se abgeschlossen. Von da an spricht man von der Postmortalphase . 
 
Kurz nach dem Sistieren der vitalen Hauptfunktionen (identisch mit dem 
Individualtod ) beginnen sich die ersten frühen Leichenerscheinungen 
auszubilden - zuerst die Totenflecken. Diese sind also bereits in der In-
termediärphase zu erkennen. 
 

 Organtod  
(Gewebetod)  

 
 
Postmortalphase  

 

Frühe Leichenerschei-
nungen  
 
 
 

 
Das Ableben ist in der Regel kein plötzliches Ereignis, sondern ein mehr 
oder weniger langer Prozess mit ineinander übergehenden Veränderun-
gen, namentlich Verlust von Funktionen und gleichzeitigem Auftreten der 
frühen Leichenerscheinungen. 
 

 

M E R K E 
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1.2. Frühe Leichenerscheinungen  

 

  

In der Intermediärphase und in der frühen Postmortalphase treten an der 
Leiche regelmässig Veränderungen auf, die für die Todesfeststellung 
sowie für die Schätzung der Leichenzeit resp. der Todeszeit verwendbar 
sind. 
 

 Die frühen Leichene r-
scheinungen  sind 

wichtig für die Todes-
feststellung und die 
Todeszeitschätzung. 
 

1.2.1. Totenflecken (Livores)  

 

  

1.2.1.1. Zur Bildung, Anordnung und Gestalt / Vibices 

 

  

Während des Lebens wird das Blut durch die Herztätigkeit im gesamten 
Gefässbett in Zirkulation gehalten. Im Moment des Herzstillstandes hört 
die Blutzirkulation auf. Von da an sinkt das Blut durch die Einwirkung der 
Schwerkraft  bodenwärts. Es sammelt sich in den Gefässen der unten 
befindlichen Körperpartien an und bildet dabei eine mehr oder weniger 
horizontale Begrenzung gegen oben (= sog. Totenfleckenniveau). Die 
oberen Körperpartien blassen ab. 
 

 Bildung durch Absinken 
des Blutes in untere 
Körperabschnitte; 
 
Ausbildung des sog. 
Totenflecken -Niveau  

 

Wenn die Leiche von Anfang an in dauernder Bewegung ist u/o wenn 
keine Schwerkraft wirken kann (typisch für Leiche im Wasser), dann wer-
den die Totenflecken zirkulär um den Körper ausgebildet; eine Niveaubil-
dung der Livores bleibt aus. 
 

 Zirkulär  ausgebildete 

Totenflecken, z.B. bei 
Wasserleichen 
 

Die Beachtung einer ungewöhnlichen Verteilung von Totenflecken kann 
kriminalistisch sehr wichtig  sein ï z.B. dann, wenn der Täter die Lei-
che zu einem späteren Zeitpunkt in eine neue Lage gebracht hat, und 
zwar  durch blosses Umwenden der Leiche oder durch Abtransport an 
einen anderen Ort. Die Verteilung der Leichenflecken stimmt dann nicht 
mit der Fundsituation überein. Aus der Menge der umgelagerten To-
tenflecken lässt sich auf den Zeitpunkt der postmortalen Umlagerung 
rückschliessen (a 1.2.1.2.). 
 

 Atypische Verteilung  

als Hinweis auf eine 
sekundäre Verände-
rung der Leichenlage 
(z.B. Leichentransport) 
 

An den Aufliegestellen kann das Blut nicht bis in die äusserste Haut-
schicht vordringen; diese Stellen bleiben also blass - entsprechend sog. 
Aussparungen der Totenflecken . Dementsprechend sind etwa bei Rü-
ckenlage der Leiche die Schultern, die Gesässpartie und oft die Hinter-
flächen der Extremitäten fleckförmig abgeblasst. 
 

 Besonders geformte 
Aussparungen  als 

Hinweis auf (vorgängi-
ge) Lagerung der Lei-
che auf bestimmtem 
Untergrund Ą krimina-
listische Bedeutung. 
  

Durch Aufliegen auf besonders gestaltetem Untergrund wie etwa faltige 
Textilien, gerippte Matte, Gitterrost, Äste (im Freien) usw. entstehen 
form- und grössengleiche Aussparungen. Dies hat unter Umständen kri-
minalistische Bedeutung, weil aus einem solchen Muster bei einer späte-
ren Leichenverlagerung auf den Ort der Primärlagerung zurückgeschlos-
sen werden kann. 
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Vibices  = flohstichartige (bis stecknadelkopfgrosse) Blutpunkte innerhalb 
der Totenflecken = postmortale Blutaustritte aus zerfallenden Kapillaren. 
 
Mitunter sehr schwierige (bis fast unmögliche) Unterscheidung von intra-
vital aufgetretenen Punktblutungen (Petechien) wie z.B. Stauungsblutun-
gen nach Strangulation. 
 

 Vibices  = postmortale 

kleine Blutaustritte 
innerhalb der Totenfle-
cken. Schwierige Diffe-
renzierung gegenüber 
vitalen Punktblutungen 
(Petechien) 

1.2.1.2. Zu den zeitlichen Verhältnissen 

 

  

Es dauert etwa 20(-30) Minuten, bis deutliche Totenflecken erkennbar 
sind, und auf der Gegenseite eine deutliche Abblassung auftritt. Die Dich-
te der Totenflecken nimmt in den folgenden 6 bis gegen 12 Stunden wei-
ter zu. 
 

 Auftreten : frühestens 

etwa 20 Minuten nach 
Todeseintritt 

 

Solange das Blut dünnflüssig ist, ist es im Gefässsystem verschiebbar. 
Durch Umwenden der Leiche verschwinden deshalb die Totenflecken 
oben und bilden sich - ab ca. 20 Minuten - an den nun unten befindlichen 
Körperpartien erneut aus - entsprechend der vollständigen Umlagerba r-
keit  der Totenflecken. 
 
Mit der Zeit dickt das Blut ein; das Fliessverhalten nimmt ab. Etwa 12 
Stunden nach Todeseintritt fliesst das Blut nicht mehr; ab diesem Mo-
ment sind die Totenflecken fixiert . Das Blut befindet sich immer noch 
innerhalb der Gefässe. Später kann es sich zersetzen (Hämolyse), und 
der rote Blutfarbstoff (Hämoglobin) kann durch die Gefässwände in die 
Umgebung diffundieren. 
 
In der Zwischenzeit - ca. 6 bis 12 Stunden post mortem - können die To-
tenflecken durch Umwenden der Leiche teilweise umgelagert werden - 
entsprechend der partiellen Umlagerbarkeit . 
 

 Umlagerbarkeit : 

-  vollständig bis 6 h 
-  teilweise: 6 ï 12 h 
-  nicht mehr: ab 12 h 
 

 

1.2.1.3. Zur Farbe 

 

  

Die Farbe der Totenflecken ist üblicherweise rot -violett (livid) . Abwei-
chungen davon können Hinweise auf ein nicht-natürliches Todesgesche-
hen geben. 
 
Beispiele: 

¶ hellrote Farbe weist auf Unterkühlung oder Blausäure-Vergiftung 

¶ hell-kirschrote Farbe Ą Kohlenmonoxid(CO-)Vergiftung 

¶ braune Farbe  Ą  Nitrose-Gase-Vergiftung 

¶ grüne Farbe    Ą  Schwefelwasserstoff-Vergiftung 

¶ extrem dunkelblaue Farbe Ą  Erstickung, Nervengift (Insektizid) 
 

 Farbe  der Totenflecken 

ist normalerweise rot-
violett (livid) 
 
 
Abweichung der Farbe 
kann auf nicht natürli-
ches Todesgeschehen 
hinweisen, insbesonde-
re auf eine Vergiftung 
 

1.2.1.4. Zur Menge (Dichte) 

 

  

Die Abschätzung der Menge (Dichte) der Totenflecken braucht etwas 
Erfahrung. Sind die Totenflecken geringfügig ausgebildet und blass, dann 
weist dies auf eine Blutarmut (Anämie) hin - etwa als Folge einer inneren 
Verblutung aus krankhafter Ursache (z.B. Krebsblutung) oder aber auch 
nach einer Gewalteinwirkung (Treppensturz, Fusstritte usw.). 
 

 Verminderung der 
Menge (Dichte)  der 

Totenflecken kann auf 
inneren Blutverlust 
hinweisen Ą krimina-
listische Bedeutung. 
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1.2.2. Totenstarre (Rigor mortis)  

 

  

Im Zustand der Bewusstlosigkeit, spätestens mit dem Todeseintritt er-
schlafft die gesamte Muskulatur. Der Körper, namentlich die Gliedmas-
sen, bleiben locker liegen oder hängen schlaff herab. Die Augenlider und 
die Mundöffnung behalten die letzte Position bei (offen oder geschlos-
sen).  
 
Nach etwa 2 bis 3 Stunden beginnt das Muskelgewebe sich zu verhärten, 
die Gelenke werden dadurch versteift (starr). Die zuletzt eingenommene 
(schlaffe) Körperhaltung wird fixiert. Im Verlauf der nächsten Stunden (bis 
ca. ½ Tag post mortem) wird die Totenstarre immer stärker. 
 

 Beginn  nach 2-3 Std. 

 
Zunahme der Stärke 
bis zu ½ Tag 
 

Die Ursache des Rigor mortis liegt im postmortalen Schwund an 
"Weichmacher" (Adenosintriphosphat, ATP) wegen sistierter ATP-Syn-
these. Dadurch können kontrahierte Muskelfasern (Myofibrillen) nicht 
mehr erschlaffen (relaxieren). 
 

 Postmortaler ATP-
Schwund als Ursache 
des Rigor. 

In den ersten 6 (-9) Stunden kann die Totenstarre durch Beugen in den 
Gelenken und Dehnen der Muskulatur ñgebrochenò werden; sie kann sich 
wieder neu ausbilden. Nach 9 Stunden (post mortem) bleibt eine gebro-
chene Totenstarre unverändert bestehen. 
 

 Brechbarkeit 
- reversibel bis 6 Std. 
- bleibend ab 9 Std. 
 

Die ausgebildete Totenstarre bleibt gleichmässig stark während 2 bis 3 
Tagen erhalten; dann beginnt sie sich durch spontanes Weichwerden 
(Autolyse) des Muskelgewebes langsam zu lösen. Die Lösung wird be-
schleunigt durch höhere Umgebungstemperatur bzw. verzögert durch 
tiefe Temperatur. Im Winter oder im kalten Wasser kann die Totenstarre 
noch nach einer Woche (und mehr) voll erhalten sein. 
 

 Beginn der Lösung  

nach 2 - 3 Tagen. 
 
Lösung stark abhängig 
von Umweltbedingun-
gen 
 

1.2.3. Auskühlung  

 

  
 

 

Während des Lebens ist der Organismus bestrebt, seine Temperatur 
möglichst konstant bei 37°C zu halten. Wärmebildner sind die Organe, 
insbesondere die Muskulatur (intensives Zittern lässt die Temperatur 
rasch hochschnellen). 
 

 Die Körpertemperatur 
wird intravital möglichst 
konstant auf 37°C 
gehalten 

Mit dem Individualtod kommen die vitalen Hauptfunktionen zum Still-
stand. Verschiedene Organe (Gewebe) haben noch eine Zeitlang Stoff-
wechsel. Die Körpertemperatur beginnt daher etwas verzögert (ab ½ bis 
1 Stunde) abzufallen und erreicht letztlich die Umgebungstemperatur. 
 

 Auskühlung beginnt 
bald nach dem Todes-
eintritt 
 

Die Geschwindigkeit des Temperaturabfalls ist recht variabel (im Mit-
tel etwa 1 bis 2 Grad pro Stunde). Sie hängt ganz wesentlich ab von der 
Körpermasse (Grösse, Gewicht), von der Isolation (Bedeckung, Beklei-
dung, Fettschicht), von der Unterlage (z.B. Bett, Holz, Betonboden), von 
der Umgebung (Raum-, Luft- oder Bodentemperatur) sowie von der Wit-
terung (trocken, windig, Regen, Sonne, Schnee). 
 

 Abfallgeschwindi g-
keit  ist variabel  und 

abhängig von: 
- Körperbau 
- Isolation 
- Wärmeübergang 
- Umgebung 
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Eine Leiche in einem Fahrzeug kann bei Sonneneinstrahlung wieder 
stark aufgewärmt werden (Innenraum wird bis 90°C heiss), was kurzes 
postmortales Intervall vortäuschen kann. 
 

 Achtung: Leiche in PW 
kann wieder aufge-
wärmt werden 
 

Aus der Kenntnis der gemessenen Raum- und Rumpftemperatur kann 
unter Berücksichtigung der übrigen Faktoren auf die Leichenzeit rückge-
schlossen werden. Daher gehört es zu den wichtigsten Massnahmen bei 
der Leichenschau, folgendes zu bestimmen: 
 
¶ Messung der Körperkerntemperatur (Rektaltemperatur mit Labor-

thermometer oder Rumpftemperatur mit elektronischem Steckther-
mometer) 

¶ Messung der Luft- resp. Raumtemperatur (ev. Bodentemperatur) auf 
Leichenhöhe 

¶ Festhalten der Ergebnisse und des Zeitpunktes der Messungen. 
 

 Bei jeder  Leiche n-
schau  Temperaturen 

messen und Zeitpunkt 
festhalten: 
-  Körperkern (rektal, 

Rumpf) 
-  Raum (ev. Boden) 
-  Zeitpunkt der Mes-

sung 
 
 

Bei offensichtlich rascher Veränderung der Umgebungstemperatur wäh-
rend der Leicheninspektion u/o Tatortarbeit ist es gegebenenfalls sinn-
voll, die Temperaturmessungen zu wiederholen. 
 

 Wiederholte Messun-
gen bei raschen Tem-
peratur-Veränderungen 

1.2.4. Supravitale Reaktionen  

 

  

Über den Individualtod hinaus - innerhalb der sog. Intermediärphase 
(resp. Supravitalphase, Kapitel 1) - können verschiedene Organe und 
Gewebe während bestimmten Zeiten auf eine mechanische, elektrische 
oder chemische Reizung noch reagieren, was als ñsupravitale Reaktio-
nenò bezeichnet wird. Ihre Berücksichtigung kann hilfreich für die Todes-
zeitschätzung sein. 
 

 Supravitale Reak -
tionen  sind nützlich für 

die Schätzung der 
Todeszeit 
 
 

Einige Beispiele dazu: 

¶ Die Skelettmuskulatur  kann sich auf starken mechanischen Schlag 
5 bis 6 (ev.bis 8) Stunden post mortem wulstförmig kontrahieren 
(sog. idiomuskulärer Wulst), oder sie kann sich durch Elektrisierung 4 
bis 5 Stunden post mortem zusammenziehen.  

¶ Die Pupillen  können sich durch Applikation von Medikamenten bis ¾ 
Tag lang post mortem erweitern bzw. zusammenziehen. 

¶ In der Haut können sich die Stellmuskeln der Hauthaare durch me-
chanische Reizung einige Stunden lang post mortem zusammenzie-
hen Ą "Gänsehaut " 

 

  

Die Dauer der elektrischen Erregbarkeit der Muskulatur kann mit einem 
Reizgerät bestimmt werden, über das der Rechtsmediziner verfügt. Be-
sonders geeignet ist die Prüfung der mimischen Gesichtsmuskulatur. 
 
 
 

 Verwendung eines 
Reizgerätes durch 
Rechtsmediziner 
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1.3. Späte Leichenerscheinungen  

 

  

An der Leiche treten mit der Zeit Veränderungen auf infolge von inneren 
(endogenen) Vorgängen und/oder äusseren (exogenen) Einflüssen.  
 
Diese späten Leichenveränderungen eignen sich nur beschränkt für die 
Schätzung der Todeszeit; ihr Auftreten ist z.T. äusserst variabel. Sie 
können dennoch - mit allem Vorbehalt - eine orientierende Hilfe sein. 
 

 Späte Leichener -
scheinungen  sind 

wenig geeignet für 
genauere Schätzung 
der Todeszeit, können 
aber Orientierungshilfe 
sein. 

¶ Autolyse : Langsame spontane Auflösung sämtlicher Gewebe. Ge-
hirn kann schon nach einigen Tagen erweichen, andere Organe (z.B. 
Gebärmutter, Prostata) sind sehr resistent. Lösung der Totenstarre 
ist ebenfalls das Ergebnis der Autolyse. Vorgang ist geruchlos. 

 

 Autolyse :  

spontaner Zerfall von 
Organen und Gewe-
ben; geruchlos 

¶ Verwesung : Weiterer langsamer Zerfall der Gewebe durch Verbin-
dung mit Luft-Sauerstoff. Die Gewebe werden bröselig und zerfallen. 
Leichter modriger Geruch, kein Stinken. 

 

 Verwesung : 

Langsamer bröseliger 
Zerfall der Gewebe; 
geruchsarm 

¶ Fäulnis : Besiedelung des Leichenkörpers durch Mikroorganismen 
(Bakterien, Pilze), recht oft (aber nicht immer) mit Gasbildung (CO2, 
CH4, H2S, NH3 usw.). Dadurch bedingte Verfärbung (grün bis 
schwarz) des Körpers, Auftreiben desselben, durchschlagende Ve-
nennetze, Flüssigkeitsaustritte aus den Körperöffnungen (sieht oft 
wie Blut aus), Gasaustritt aus der Mundöffnung, vor allem beim Be-
wegen (sog. "Totenlaut"). Fäulnis geht mit starkem, widerlichem Ge-
stank einher. 

 

 Fäulnis : 

Fäulniskeime bewirken 
Verfärbung, oft Auf-
treibung (Gasbildung) 
und Zerfall der Leiche; 
meist intensiver Ge-
stank 

¶ Mumifikation : Vertrocknung durch Flüssigkeitsverdampfung (ab-
hängig von Umgebungsbedingung). Sie beginnt zumeist an Fingern 
und Zehen sowie Nase und Ohren Ÿ braune bis schwarze, ledrige 
bis holzharte Beschaffenheit. Mumifikation kann eine anfängliche 
Fäulnis stoppen; der Körper wird langzeitig konserviert. 

 

 Mumifikation : 

Vertrocknung; stoppt 
allfällige Fäulnis. Kon-
serviert die Leiche 

¶ Fettwachsbildung  (sog. Adipocire ): Eigenartige, margarineähnliche 
Umwandlung des Körperfetts beim Aufenthalt der Leiche in kühler 
feuchter Umgebung, vor allem im tiefen, kalten Wasser. Die Gewebe 
werden dadurch langzeitig konserviert. 

 

 Adipocire : 

Konservierende Verän-
derung im kühlen, 
feuchten Milieu. 

¶ Leichenveränderungen durch Tiere , namentlich Insektenmaden, 
Ratten, Mäuse, Vögel, Fische, Füchse (hierbei Verschleppung von 
Leichenteilen, z.B. Knochen möglich). 

 

 Tierfrass  

¶ Veränderungen der Leiche durch den Menschen : aus unterschiedli-
chem Motiv: 
ü zwecks Leichenbeseitigung: Leichenzertrennung, Zerstückelung, 

Auflösung in kochendem Wasser oder in Säure, Verbrennung 
usw. 

ü aus Sexualität: Stiche u/o Schnitte in Leiche bis Aufschneiden 
(ev. Ausweiden) des Leichenkörpers zu sexuell gefärbtem Lust-
gewinn (Lustmord), sexuelle Leichenschändung, Kannibalismus 
("Herzfresser"). 

 

 Veränderungen von 
Menschenhand : 

-  Leichenbeseitigung 

-  Schändung 
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1.4. Schätzung von Todeszeit resp. Leichenzeit  

 

  

Anhand der frühen Leichenerscheinungen (Totenflecken / Totenstarre / 
Grad der Auskühlung / supravitale Reaktionen) kann der Zeitpunkt des 
Todeseintrittes geschätzt (nicht exakt bestimmt) werden. 
 
Die Berücksichtigung der einzelnen Leichenerscheinungen führt jeweils 
nicht zu identischen postmortalen Zeitintervallen; sie sollten sich aber 
doch mehr oder weniger überdecken. Man kann diese verschiedenen 
Zeiten ausmitteln und erhält dadurch annäherungsweise die durchschnitt-
liche Leichenzeit (= postmortales Intervall) . 
 

 Leichenze it (postmo r-
tales Intervall)  ist 

abschätzbar anhand 
der frühen Leichener-
scheinungen (Totenfle-
cken, Totenstarre, 
Auskühlung, supravita-
le Reaktionen) 
 

Wenn man die Leichenzeit vom Zeitpunkt der Untersuchung abzieht, 
erhält man den Todeszeitpunkt . Dieser ist in aller Regel nicht eindeutig 
anzugeben, sondern er ist mit einer gewissen zeitlichen Ungenauigkeit 
(Streuung) behaftet. 
 

 Todeszeitpunkt  

= Untersuchungszeit 
minus Leichenzeit 
 

Für die Schätzung der Todeszeit sollen nicht nur die frühen Leichener-
scheinungen verwendet werden, sondern es sollen möglichst viele weit e-
re Beobachtungen  aus der Vorgeschichte und dem Umfeld (Fundsitua-
tion) mitberücksichtigt werden. Sie können Hinweise auf die letzten Tä-
tigkeiten geben. Besonders aufschlussreich sind etwa: 
 

¶ Schliessungsverhältnisse: Türen, Fenster / Läden (zu oder offen) 

¶ Licht (in Betrieb) / andere Beleuchtungen 

¶ Inhalt des Briefkastens (ältestes Datum von Postsendungen); ev. 
Briefboten fragen 

¶ Milchkasten (Inhalt); ev. Milchmann fragen 

¶ Kalender (abgerissene Tageszettel / abgehakte Daten) 

¶ aufgeschlagene Zeitungen und Hefte (z.B. TV-Programmheft) 

¶ Tickets (Bus, Bahn, Theater, Kino usw. / achte auf Datum) 

¶ Kassenbon (Datum) 

¶ Arztkonsultationskärtchen (Daten / ev. Nachfrage bei Arzt) 

¶ Telefon (beachte Repetitionstaste, Nachfrage beim letzten Anrufer) 

¶ Mahlzeiten: Nahrungsmittel (vertrocknetes Brot, Anschnittfläche), 
Essensrückstände (auf Tisch, Kochherd, Kühlschrank); Geschirr (ev. 
in Geschirrspüler) 

¶ Inhalt in Papierkorb, Abfallsack, Mülleimer (z.B. datiertes Verpa-
ckungsmaterial, Kassenbons) 

¶ Blumentöpfe (Austrocknung) 

¶ WC-Siphon (tiefer Wasserstand wegen Verdunstung) 

¶ Bekleidung: abgelegte Tagesbekleidung, Wäschekorb 

¶ Schriftstücke: Agenda, Club-Karten, Bank-, PC-Büchlein 

¶ Tagebuch (Datum der letzten Eintragung) 

¶ Hinweise auf Besucher: Geschirr, Kleider, Aschenbecher, Mitbringsel 
 

 Berücksichtigung von 
Besonderheiten am 
Fundort sowie der Vor-
geschichte = wichtiger 
(polizeilicher) Beitrag 
zur Todeszeitschät-
zung. 
 

Vorsicht bei gezielter Vortäuschung  von Aktivitäten - z.B. weiter einbe-
zahlte Wohnungsmieten, nachdem der Mieter umgebracht worden war. 

 Besondere Vorsicht bei 
Vortäuschung  von 

Aktivitäten eines be-
reits Verstorbenen 
durch den Täter. 
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Legalinspektion  /  Checkliste  
 

Schliessverhältnisse : Türen  Fenster 

Licht : in Betrieb / andere Beleuchtungen 

Ordnung : allgemeiner Eindruck, verschobene Möbel, Teppiche usw. / Durchsuchungs- 
resp. Kampfsituation 

Mahlzeiten : Speisen (Reste), Getränke (Gläser, Flaschen), Geschirr / Kochherd, Kühl-
schrank, Geschirrspüler 

Abfall : Mülleimer, Kehrrichtsack, Papierkorb (auf Schichten achten), Aschenbecher 

Post : Postsendungen am Fundort, im Briefkasten, Zeitungen, gelieferte Waren 

Schriftstücke : Briefe (eigene, erhaltene) 

Tonband, Video, PC:  Gespräche, Abschiedsworte 

Telefon, Handy : Repetitionstaste, Anrufbeantworter, Anruferliste, privates Tel.-Nr.-Verzeichnis 
Telefax : Protokoll der gesendeten und eingegangenen Faxe 

Effekten : Pass, ID, militär. Dienstbüchlein, Club-Karten, Bank- und PC-Büchlein, Famili-
enbüchlein, Testament, Agenda, Adressbuch, Tagebuch, Fotos 

Tickets : Bahn, Bus, Theater, Kino 

Gesundheit : Arztkonsultationskärtchen, Krankenschein, Krankenkassen-Rechnungen,  
 SUVA- bzw. IV-Meldung 

Körperpflege, Kosm e-
tik : 

Kosmetika, Zahn-, Gehör-Prothesen / Brille 

Kleider : Ordnung, Ablagen, schmutzige Wäsche (Blick in Wäschekorb) 

Behältnisse : Schubladen, Nachttischlein, Spiegelschrank (WC/Bad), Abfallsack, Papierkorb, 
Ofenloch 

Geräte: eingeschaltete Apparate, Wecker, TV, Radio  (Programmheft) 

Waffen : Schusswaffen, Munition 

Pflanzen:  Vase, Topf / Pflegezustand, Vertrocknungszustand 

Siphon : WC, Lavabo / Verdunstungszustand / Erbrochenes, Blut 

Finanzen:  Portemonnaie, Barschaften, Einzahlungsquittungen, Wertgegenstände 

Abschieds brief:  Brief (inkl. Vergleichsschrift), PC, Diktiergerät, Tonband (Abschiedsworte) 

Persönliche Verhäl t-
nisse / Motiv:  

Persönliche u/o berufliche Schwierigkeiten, Krankheit, Sucht, begangene De-
likte, sexuelle Praktiken, besondere Veranlagungen, frühere Suizide  (damals 
verwendete Tatmittel) 

Besucher : Aschenbecher (Zigarettenkippen), Geschirr, Kleider 
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1.5. Leichenschau / Legalinspektion / Autopsie  

 

  

Die ärztliche Untersuchung einer verstorbenen Person verfolgt verschie-
dene Ziele - zunächst die Feststellung des eingetretenen Todes und der 
Todeszeit, den Nachweis von Todesursache, Todesart und Ereignisart. 
 
Eine umfassende Leichenschau kann sich über 3 Stufen erstrecken; zu-
meist kommt nur Stufe 1 zum Tragen. 
 

 Leichenschau kann in 
verschiedenen Stufen 
erfolgen: 

1.5.1. Stufe 1: ärztliche Leichenschau  

 

  

Nach kantonaler Gesetzgebung (Kanton SG: Art. 8 der 
"Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Friedhöfe und die Bestattun-
gen") muss ein Arzt (meistens Hausarzt, ev. Notarzt) den eingetretenen 
Tod feststellen ("Die Leichenschau darf nur von einem Arzt vorgenom-
men werden."). Eine zweite Leichenschau durch einen spezialisierten 
Arzt erfolgt in der Schweiz nicht. 
 
Nach der Leichenschau bestätigt die Ärztin / der Arzt durch seine Unter-
schrift auf dem Formular ñ rztliche Todesbescheinigungò, dass eine be-
stimmte Person (Name, Vorname, Heimatort, Geburtsort, Wohnort) an 
einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit (Datum, Uhrzeit) sicher 
gestorben ist. Dies ist eine zivilstandsmässige Aufgabe . 
 

 "ärztliche Leiche n-
schau"   durch den 
niedergelassenen 
Arzt  (ev. Notarzt) 

 
Meldung an das Zi-
vilstandsamt (in jedem 

Fall) mittels Formular 
"Ärztliche Todesbe-
scheinigung" 

Überdies muss sich Ärztin/Arzt Überlegungen machen, ob der Todesein-
tritt unter "aussergewöhnlichen Umständen"  erfolgt ist (Möglichkeit 
einer strafbaren Handlung). In einem solchen Fall muss der Todesfall 
zusätzlich der Polizei resp. dem Untersuchungsrichter (UR) oder dem 
Bezirksamt (Bezirksanwalt, Statthalter) gemeldet werden. Dies ist eine 
strafprozessuale Aufgabe . 
 

 Zusätzliche Meldung 
an Polizei  bzw. UR 

(bei aussergewöhnli-
chen Todesumständen) 
 
 

In jedem Fall muss der Arzt dem zuständigen Bundesamtes noch die 
medizinische Todesursache  zuhanden der Gesundheitsstatistik mittei-
len. Dies mag für den Fall eines ärztlich gut begleiteten Krankheitsver-
laufs mit zu erwartendem tödlichen Ausgang funktionieren. Eine genaue 
Angabe der Todesursache ist jedoch ohne Leichenöffnung (Autopsie) in 
aller Regel gar nicht möglich (ausser der Arzt hätte hellseherische Fähig-
keiten !?). Die Angabe "Herztod" resp. "akutes Herzversagen" wird leider 
viel zu oft geäussert. Sie trifft logischerweise immer zu (oder gibt es eine 
Leiche mit schlagendem Herzen?); sie sagt gar nichts aus über das ef-
fektive Todesgeschehen und ist deshalb völlig unbrauchbar. 
 

 Die häufige Angabe 
"akutes Herzvers a-
gen"  trifft allemal zu 
(Leichenherz steht 
immer still !!!); sie ent-
spricht vermutlich oft 
gar nicht der effektiven 
Todesursache. Des-
halb ist dieser Begriff 
unbrauchbar ! 

1.5.2. Stufe 2: Legalinspektion  

 

  

Im Falle eines Todeseintrittes unter ungewöhnlichen Umständen - also 
eines sog. "aussergewöhnlichen Todesfalles" (agT, a 1.7.) - werden in 
aller Regel der UR und die Polizei involviert. 
 
Die gerichtliche Leichenschau  - die "Legalinspektion" - erfolgt unter 
strafrechtlichen Aspekten und mit der Frage, ob ein nicht-natürliches To-
desgeschehen, insbesondere eine strafbare Handlung, vorliegen könnte. 

 Die "Legalinspektion" 
erfolgt durch den UR 
zusammen mit Amts-
arzt und Polizei. 

http://www.gallex.ch/gallex/4/fs458.11.html
http://www.gallex.ch/gallex/4/fs458.11.html
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Die Vorgehensweise und Kompetenzen sind kantonal etwas unterschied-
lich. Im Regelfall zieht der UR für die Untersuchung den Amtsarzt (Be-
zirksarzt) und regelmässig auch die Polizei bei. Amtsarzt und Polizei sind 
beratende "Gehilfen" (sachverständige Zeugen) des UR; dieser ent-
scheidet über das weitere Vorgehen - und nicht etwa der Arzt. 
 
Der Amtsarzt  ist verpflichtet, die Leiche (nochmals) umfassend zu inspi-
zieren; er muss sie völlig entkleiden. Gegebenenfalls wird er verschiede-
ne Materialien (z.B. Blut aus Beingefässen, Muskelgewebsprobe, Erbro-
chenes, Tablettenrückstände usw.) für weitere Untersuchungen asservie-
ren. Er darf auf die tatkräftige Unterstützung der Beamtin/des Beamten 
der Polizei zählen. 
 
Bei der Legalinspektion kann eine Checkliste  hilfreich sein (a 1.4. 
"Schätzung von Todeszeit resp. Leichenzeit"). 
 

1.5.3. Stufe 3: Rechtsmedizinische Leichenuntersuchung  

 

  

Wenn nach der Legalinspektion für den UR weiterhin Zweifel am Todes-
geschehen bestehen, dann kann die Leiche in das Institut für Recksme-
dizin (IRM) gesandt werden.  
 
Im IRM erfolgen je nach rechtlicher Fragestellung verschiedene Untersu-
chungen: 
 

¶ nochmals exakte äussere Leichenbesichtigung 

¶ anschliessend innere Leichenbesichtigung (Synonyme: Leichenöff-
nung, Autopsie, Obduktion, Sektion) 

¶ Dokumentation der äusseren und inneren Befunde mittels Wortpro-
tokoll, Zeichnung, Fotografie, Röntgen u.a. bildgebenden Verfahren 

¶ feingeweblich-mikroskopische (histologische) Untersuchung 

¶ toxikologisch-chemische Untersuchungen 

¶ molekular-genetische Untersuchungen (DNA-Analysen) 
 

 Leichenuntersuchung 
durch den Rechts -
mediziner   (IRM): 
Äussere und innere 
Leichenbesichtigung 
(Autopsie) und ergän -
zende Analysen . 

 
 

Nötige fotografische Dokumentationen erfolgen v.a. bei einfachen Fällen 
teils durch das IRM. Bei schwierigeren Fällen, insbesondere bei Kapital-
verbrechen, ist die polizeiliche Bilddokumentation durch den Erken-
nungsdienst (ED) geboten. 
 

 Fotografie  

 
 

Im Rahmen der rechtsmedizinischen Leichenuntersuchung werden fall-
weise daktyloskopische Abdrücke angefertigt; der Rechtsmediziner kann 
den Polizeibeamten dabei unterstützen. 
 

 Daktyloskopie  

 
 

Es wird gerne gesehen, wenn die mit dem Fall befassten Personen ï 
namentlich Untersuchungsrichterin oder Untersuchungsrichter, Vertreter 
der Staatsanwaltschaft, Polizeibeamtin/Polizeibeamte, angehende Ärz-
tinnen/Ärzte, Amtsärzte - bei der Autopsie anwesend sind. Dies dient 
einerseits dem fallbezogenen Informations- und Ideenaustausch und 
andererseits der Aus-, Weiter- und Fortbildung. 
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1.6. Zweck der Leichenschau  /  wichtige Begriffe  

 

  

Ziel und Zweck der Behandlung jeder Leichensache ist es, anhand der 
erhobenen Befunde Antworten auf bestimmte Fragen zu erhalten. 
 

  

1.6.1. Todesfeststellung  

 

  

Die absolut sichere Feststellung des eingetretenen Todes gelingt anhand 
der frühen Leichenerscheinungen: Totenflecken, Totenstarre, Ausküh-
lung, supravitale Reaktionen (a 1.2. "frühe Leichenerscheinungen). 
 

 Ist die Person tot  ? 

 
 

1.6.2. Identität  

 

  

Zuordnung der Leiche zu einer bestimmten Person (a Skriptum Teil 2). 
 

 Wer ist die Person ? 

 
 

1.6.3. Todeszeit / Tatzeit  

 

  

Aus dem Verhalten der Totenflecken und Totenstarre sowie aufgrund der 
Auskühlung und der elektrischen Erregbarkeit der Muskulatur kann auf 
die Leichenzeit geschlossen werden, und anhand derselben - ausgehend 
vom Zeitpunkt der Untersuchung - auf die Todeszeit. 
 
Aus der Bestimmung der Überlebenszeit (Zeitdifferenz zwischen Schädi-
gung und Todeseintritt) kann auf die Tatzeit geschlossen werden. 
 

 Wann  ist die Person 

gestorben ? 
 
Wann  erfolgte eine all-

fällige Schädigung ? 
 

1.6.4. Ereignisort (= Tatort) / Todesort / Fundort  

 

  

Aus der Verteilung der Totenflecken (­ Umlagerbarkeit) kann sich der 
Hinweis ergeben, dass die Person an einem andern Ort verstorben ist 
(Leichentransport). Der Ereignisort (= Tatort, Ort des schädigenden Ge-
schehens) ist nicht immer identisch mit dem Todes- resp. Leichenfundort. 
 

 Wo ist die Person ge-

storben? 
 
Wo erlitt die Person 

allfälligen Schaden ? 
 

1.6.5. Todesursache  

 

  

Sie beschreibt aus medizinischer, naturwissenschaftlicher Sicht die Ur-
sache des Ablebens. 
Beispiele: Verblutung, innerer Sauerstoffmangel, Herzversagen, Atem-
stillstand, Hirnblutung mit Überdruck usw. 
 

 Warum , d.h. aus wel-
chem medizinischen 
Grund , ist die Person 

gestorben ? 
 

1.6.6. Schadensart(en) / Todesart  

 

  

Diese beiden Begriffe sind eng miteinander verbunden, indem die Scha-
densart  Mittel und Vorgang einer Schädigung beschreibt und - für den 
Fall des letalen Ausgangs - als Todesart  bezeichnet wird. 
 

 Wodurch  hat eine 

Person Schaden ge-
nommen und ist ev. 
daran gestorben ? 
 

1.6.6.1. Zu den Schadensarten 
  

 

Mit "Schadensarten" werden jene physikalischen resp. chemischen Fak-  Welche  äusseren 

schädigenden Einflüs-
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toren bezeichnet, die in der Regel von aussen kommend (= exogen) auf 
den Körper eines Menschen einwirken und dadurch einen oder mehrere 
verschiedenartige organische u/o funktionelle Schäden setzen. 
 
Schadensarten beinhalten keine kriminalistischen Informationen, d.h. sie 
sagen nichts aus über Opfer u/o Täter resp. über Absicht, Motivation  und 
Zweck des schädigenden Ereignisses. Beispiele sind etwa eine Strangu-
lation, namentlich Würgen oder Drosseln, oder eine Elektrisierung, ein 
Schuss, ein Stich, eine Vergiftungen usw.  
 
Die verschiedenen Möglichkeiten von schädigenden Einflüssen werden 
später (ab Kapitel 2) systematisch behandelt. 
 

se (= Schadensarten ) 

haben gewirkt ? 

1.6.6.2. Zur Todesart 
  

Die "Todesart" erfasst die Umstände und Voraussetzungen, die zum To-
deseintritt geführt haben. Sie wird in einem weiten resp. in einem engen 
Sinn verwendet. 
 
Zunächst wird - im Sinne einer übergeordneten Kategorisierung - zwi-
schen "natürlichem" und "nicht-natürlichem" (= "gewaltsamem") Todes-
geschehen unterschieden: 
 
ü "natürlich"  sind alle inneren (krankhaften) Veränderungen, die ohne 

äusseres Dazutun aufgetreten sind und allein zum Tod geführt haben. 
 
ü Unter "nicht -natürlich " verstehen sich alle von aussen kommenden 

Einflüsse, die den Körper schädigen können (= Schadensarten) und 
auch zum Todeseintritt führen können (= Todesart im engen Sinn). 

 
In der Rechtsmedizin wird "nicht-natürlich" synonym mit "gewaltsam"  
verwendet, d.h. also auch bei nicht-mechanischen Schädigungen (z.B. 
Elektrisierung oder Vergiftung). 
 

 Liegt ein natürlich es 

(krankhaftes) oder ein 
nicht -natürliches  (= 
gewaltsames ) Todes-

geschehen vor ? 
 
 

Die Todesart im engen Sinne bezeichnet jene exogene Schädlichkeit, 
welche den Körper und seine Funktionen so schwer beeinträchtigt hat, 
dass dadurch der Todeseintritt hervorgerufen wurde. Sie entspricht daher 
der "tödlich wirkenden Schadensart" . 
 

 Welche Schadensart 
war für den Todesei n-
tritt  verantwortlich (= 
Todesart ) ? 

Im konkreten Einzelfall ist zumeist eine einzige Schadensart wirksam 
geworden, und sie ist gegebenenfalls auch für den Todeseintritt verant-
wortlich.  
 
Es gibt aber nicht wenige Fälle, bei denen mehrere Schadensarten 
gleichzeitig oder zeitlich gestaffelt eingewirkt haben. Falls der Tod eintritt, 
stellt sich die Frage, ob er die Folge einer oder mehrerer wirksam gewor-
dener Schadensarten ist. Im letzteren Fall ist zu unterscheiden zwischen 
kombinierten Todesarten (Zusammenwirken der Schädigung wirkte 
tödlich) und konkurrierenden Todesarten  (jede Schadensart wäre für 
sich allein tödlich gewesen). 
 

 Bei mehreren Sch a-
densarten : Haben 

mehrere Schadensar-
ten kombiniert  tödlich 

gewirkt oder ist von 
konkurrierenden  To-

desarten auszugehen ? 
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1.6.7. Ereignisart (D  U  S)  

 

  

Der Begriff "Ereignisart" beschreibt aus kriminalistischer Sicht  den 
Rahmen resp. die Umstände, unter denen eine oder mehrere Schadens-
arten wirksam geworden sind, sodass die betroffene Person Schaden 
erlitten hat und gegebenenfalls zu Tode gekommen ist. Der Begriff bein-
haltet die Motivation  bzw. die Rolle des/der Handelnden (Opfer / Täter) 
bei der schädigenden Tat. Die Bestimmung der Ereignisart bildet die 
Grundlage für die rechtlichen Erörterungen  und Konsequenzen. 
 

 Unter welchen krimi -
nalistisch bedeu -
tungsvollen Um-
ständen  hat eine (oder 

mehrere) Schadensart 
auf eine Person ge-
wirkt, sie dadurch ge-
schädigt und ev. ums 
Leben gebracht ? 

In Frage kommen die deliktische oder unfallmässige oder selbstschädi-
gende Begehensweise: 
 

  

ü Deliktisch: von fremder Hand (Täterschaft = Drittperson = 

"dritte Hand") durchgeführt, absichtlich (oder min-
destens die Schädigung in Kauf genommen) 

 

ü Unfallmässig: zufälliges Geschehen, unbeabsichtigt / von eige-

ner oder fremder Hand durchgeführt 
 

ü Selbsthandlung: (selbstschädigend resp. suizidal): von eigener 

Hand durchgeführt; nicht zufällig, sondern ab-
sichtlich 

 

 D  =  Delikt  
 
U  =  Unfall  
 
S  =  Selbsthandlung  
 

 

Für jede einzelne Schadensart kommt als Rahmen resp. Motiv eine der 
drei Ereignisarten in Frage. In der Reihenfolge der Fallanalyse kommt 
somit die Feststellung der "Schadensart" vor der Feststellung der "Ereig-
nisart" - und nicht umgekehrt. 
 
Die Sätze "Es muss sich um einen Suizid handeln; wir wissen noch nicht 
wodurch" oder "Es liegt ein Unfall vor; die Rechtsmedizin klärt noch die 
Ursache" sind vom Ansatz her völlig falsch (Zitate aus Mitteilungen in 
Medien). 
 

  

Deshalb folgende Merksätze  für eine korrekte rechtsmedizinische Fall-
bearbeitung und damit zur Verhütung von Fehlleistungen: 
 

¶ Im Einzelfall müssen zuerst die objektiven Befunde umfassend erho-
ben werden, ohne Wertung, ohne voreilige Schlüsse. 

¶ Dann muss die Schadensart bestimmt werden, und erst zuletzt die 
Ereignisart. 

 
Bei mehreren Schadensarten (z.B. Schuss und Erhängen) bestimmen, 
welche zum Todeseintritt geführt hat (= Todesart). 
Gleichzeitig überlegen, ob eine oder mehrere Schadensarten ev. erst 
nach dem Todeseintritt ("postmortal") gewirkt hatte. 
Erst wenn Schadensart(en) festgelegt ist(sind), dann zuletzt die Ereignis-
art(en) bestimmen - und nie umgekehrt. 
 

 Zuerst Befunde erhe-
ben, dann die Scha-
densart(en) bestimmen 
und erst zuletzt die 
Ereignisart 
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1.6.8. Zur Frage der Vitalität  

 

  

Die rechtsmedizinische Beurteilung von Verletzungsbildern erfolgt stu-
fenweise: 
ü Erhebung der einzelnen Befunde 
ü Zuordnung zu einer oder mehreren Schadensarten 
ü Zuordnung zu einer Ereignisart (Delikt, Unfall, Selbsthandlung) 
 
Die an einer Leiche festgestellten Verletzungen sind dann von besonde-
rer rechtlicher Bedeutung, wenn die schädigende Einwirkung zu Lebzei-
ten (intravital ) erfolgt war. Der Täter kann wegen Tötung ange-
klagt/verurteilt werden, wenn das Opfer noch lebend den Schaden erlit-
ten hat und nicht erst nach Todeseintritt (postmortal ). 
 

 Für die rechtliche Ver-
wendung von erhobe-
nen Befunden (z.B. 
Verletzungen) an einer 
Leiche ist es entschei-
dend, ob die Schädi-
gung zu Lebzeiten 
(intravital ) aufgetreten 

ist oder erst nach To-
deseintritt (postmo r-
tal ). 

 
Die Unterscheidung 
wird durch die Berück-
sichtigung der sog. 
"Vitalitätszeichen" (= 
Zeichen vitaler Rea k-
tion ) ermöglicht. 

Es stellt sich deshalb mindestens einmal innerhalb der ganzen Beurtei-
lungskaskade die sehr wichtige Frage nach der "Vitalität" des entstande-
nen Schadens.  
 

 

Es gibt sehr viele Befunde, die - allerdings mit unterschiedlichem Be-
weiswert - als sog. Zeichen vitaler Reaktion  verwendet werden können: 
- lokale Veränderungen an den geschädigten Körperstellen (Blutun-

gen, Wundreaktionen) 
- Auswirkungen als Ausdruck der Funktion einzelner Systeme u/o 

Organe  
 

  

1.6.8.1.1. Lokale Blutung 

 

  

Verletzung von Gewebe (z.B. stumpfe Hautverletzung) oder Organen  
führt zu blutiger Infiltration des Gewebes (sog. Einblutung , Blutunterlau-
fung) oder zu umschriebenen Blutansammlungen (= Hämatom). 
 
Beispiele:  
- Blutaustritte aus Kehlkopfbrüchen und Blutungen in Halsmuskeln 

und -lymphknoten = typisch für intravitale Strangulation. 
- Blutansammlung in Lymphgefässen (Brust, Bauchraum) als Aus-

druck aktiver Blut-Resorption  (nach intravitaler Verletzung). 
- Blutaustritt - speziell Erythrozyten und Hämoglobin (= roter Farbstoff 

mit Eisen) - wird im Verlauf von mehreren Tagen durch körpereige-
ne Vorgänge abgebaut ; entsprechende mikroskopische Abbauer-
scheinungen sind Vitalitätszeichen. 

 

 Lokale Vitalreaktion:  

¶ Gewebeblutung, 
Hämatom 

¶ Blutresorption 

¶ Blutabbau 
 

1.6.8.1.2. Wundreaktionen 

 

  

Geschädigtes Gewebe (z.B. nach Stich, Schuss usw.) durchläuft nach 
einem recht genauen Zeitplan verschiedene Umgestaltungen, beginnend 
mit Blutaustritten und Blutgerinnung (Fibrin, Thrombozyten), gefolgt vom 
Auftreten von bestimmten Abwehr- und Abräumzellen (Leukozyten, reak-
tive Entzündung) im Wundbett mit jeweils typischen Enzymmuster, und 
letztlich den mikroskopischen Zeichen der Regeneration und Reparation 
(Bindegewebszellen, Fasern Kapillaren). Frühestes Erscheinen von Leu-
kozyten etwa 20 Minuten nach Entstehung einer Wunde. 
 

 Wundreaktionen:  

¶ Blutstillung 

¶ reaktive Entzün-
dung 

¶ Regeneration 

¶ Reparation 
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1.6.8.1.3. Ausdruck erhaltener Kreislauftätigkeit 

 

  

Verletzung von Herz u/o Gefässen führt zu einem Blutverlust nach innen 
(Körperhöhle) resp. nach aussen. Blutungen sind i.d.R. Zeichen vitaler 
Herz-Kreislauf-Tätigkeit. Aber Achtung: Blut kann auch postmortal aus 
tief liegender innerer oder äusserer Wunde ausfliessen. 

Nach einer Schädigung können Stoffe in die Blutbahn gelangen, dann 
abtransportiert und später an anderer Stelle nachgewiesen werden. Da-
durch lässt sich ein (mindestens teilweise) erhaltener Blutkreislauf über 
den Schädigungszeitpunkt hinaus beweisen, und folglich die intravital 
erfolgte Schadenseinwirkung. 

  

 Herz-Kreislauf:  

¶ Blutverlust 

¶ Blutarmut (Anä-
mie) der Organe 

¶ embolische Ge-
schehen (Fett, Luft 
usw.) 

¶ Giftverteilung auf 
Körper 

 

Beispiele: 
- Zeichen des vitalen Blutverlusts: Blutarmut der Organe (Eigenfarbe), 

makroskopische und mikroskopische Organveränderungen durch 
Blutungsschock 

- Lungenfettembolie: Verschleppung von flüssigem Fett aus ge-
quetschtem Fettgewebe und Knochenbrüchen in Lungengefässbett 

- Luftembolie: Verschleppung von Luftblasen aus Gefässverletzungen 
(z.B. Halsvenen) über das Herz in die Lungengefässe 

- andere, seltene Embolieformen (Projektilverschleppung innerhalb 
Gefässsystem usw.) 

- Verteilung von Giftstoffen im Körper (z.B. aus Magen-Darm-Trakt) 
 

 

1.6.8.2. Ausdruck von Atemtätigkeit 

 

  

Ablagerung von Fremdkörpern in den Atemwegen bei Brandleiche be-
weist. Ausbreitung von Brandgasen (u.a. CO) auf den ganzen Körper 
belegt zusätzlich erhaltene Herztätigkeit. 
Beispiele: 
- Russflocken und andere Brandrückstände bei Brandleichen (CO, 

andere Brandgase) in Atemwegen, im Blut und in Organen als Be-
weis für aktive Atemtätigkeit während des Brandgeschehens 

- Einatmung (Aspiration) von Blut oder erbrochenem Mageninhalt 
oder von exogenen Fremdstoffen 

- Schaumpilz von Gesichtsöffnungen = vitales Ertrinkungszeichen 
- Ablagerung von Schwebestoffen (Algen, Kieselalgen) in peripheren 

Lungenbereichen  = weiteres Zeichen für intravitales Ertrinken 
-  Luft in Lungenperipherie beim toten Neugeborenen als Ausdruck, 

dass es gelebt hatte (und nicht tot geboren wurde) 
 

 Atmung:  

¶ Aspiration 

¶ Giftgas-Aufnahme 

¶ Schaumpilz (beim 
Ertrinken) 

¶ Luft-Einatmung 
(Neugeborenes) 

 

1.6.8.3. Verdauungsapparat 

 

  

-  Nahrung, Luft, Blut, Fremdkörper, Gifte gelangen durch vitales 
Schlucken in Magen 

-  Übertritt von Mageninhalt (Nahrung u.a.) in Dünndarm und weitere 
Ausbreitung durch vitale Peristaltik 

-  Resorbiertes Fett in sog. Sauggefässen (Lymphgefässe, Chylusge-
fässe des Dünndarms) belegt Verdauungstätigkeit während be-
stimmter Zeit nach letzter Mahlzeit 

 

 Verdauu ngsapparat:  

¶ geschlucktes 
Material 

¶ Übertritt von Ma-
geninhalt in Darm 

¶ Fortbewegung des 
Inhalts durch Pe-
ristaltik 
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1.7. Der "aussergewöhnliche Todesfall" (agT)  

 

  

1.7.1. Zum begrifflichen Verständnis  

 

  

In unseren Breitengraden sterben die Menschen üblicherweise infolge 
einer Krankheit; daran sind wir uns "gewöhnt" . Dementsprechend könn-
te man diese Todesfälle als "gewöhnliche Todesfälle"  bezeichnen. 
 
Anlässlich der (hoffentlich) eingehenden Untersuchung der Leiche findet 
der Arzt lediglich die krankheitsbedingten Veränderungen, jedoch keine 
andersartigen Auffälligkeiten. Er darf die Diagnose eines "natürlichen 
Todesgeschehens"  stellen und meldet den Todesfall dem Zivil-
standsamt (ZivStA). 
 

 Keine Hinweise auf 
nicht-natürliches To-
desgeschehen  = ge-
wöhnlicher Todesfa ll   

Ą  Meldung an ZivStA 
 
 

In seltenen  Fällen sieht alles nach einem gewaltsamen Todesgeschehen 
aus (grobe Verletzungen, viel Blut usw. Ą konkreter "Mordverdacht" ). 
Der Arzt wird nicht zögern, unverzüglich Meldung an Polizei bzw. Unter-
suchungsrichter (UR) zu erstatten. Diese Fälle sind insofern einfach und 
unproblematisch, weil sie sich von beim ersten Anblick als hoch delikts-
verdächtig präsentieren und nach umfassender Untersuchung rufen (po-
lizeiliches Grossaufgebot). Der Arzt soll solchenfalls nur den Todeseintritt 
feststellen, sonst gar nichts tun, insbesondere nichts berühren. 
 

 ĂMordverdacht ñ Ą 

Polizei, UR immer 
eingeschaltet 
 
 

Zwischen diesen beiden Kategorien von "klaren" Todesfällen gibt es sol-
che, bei denen der Todeseintritt unter ungewöhnlichen, ev. kritischen 
Umständen  erfolgt ist - d.h. die Art und Umstände des Ablebens liegen 
ausserhalb des "Gewohnten" resp. des "Gewöhnlichen" (siehe oben). 
Dementsprechend werden sie als "aussergewöhnliche Todesfälle"  - 
kurz als "agT"  - bezeichnet.  
 
Der Arzt muss den Fall nicht nur dem Zivilstandsamt (ZivStA), sondern 
zusätzlich der Polizei bzw. dem UR melden. 
 

 Todesumstände sind 
kritisch  = ausser -
gewöhnlicher Todes -
fall  (agT)  Ą  Arzt 

meldet Todesfall zu-
sätzlich an UR bzw. 
Polizei. 

1.7.1.1. Wichtige Zwischenbemerkungen für das Verständnis 

 

  

Der Begriff "agT" ... 

¶ ... hat überhaupt nichts mit "Mord und Totschlag" zu tun, sondern ist 
zunächst nur ein Sammeltopf  von Fällen, bei denen der Tod nicht so 
eingetreten ist, wie man es für "gewöhnlich" erwarten würde 

 

¶ ... wird (leider) häufig missverstanden; er bedeutet keineswegs "Tod 
infolge strafbarer Handlung", sondern weist lediglich auf die entspre-
chende Möglichkeit hin 

 

¶ ... ist ein arbeitsmethodischer Ansatz , und nicht eine Diagnose 
 

¶ ... verkörpert kein Standbild, sondern ist etwas Dynamisches  
 

 Begriff "agT" ist ... 

¶ nicht identisch mit 
Straftat, sondern 
weist nur auf ent-
sprechende Mög-
lichkeit hin, 

¶ ein arbeitsmethodi-
scher Ansatz 

¶ keine Diagnose 

¶ beinhaltet etwas 
Dynamisches 
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Für die Klärung eines agT ist die Behörde (UR, Polizei) zuständig. Dem-
entsprechend besteht bei jedem agT eine Meldepflicht  für Ärztin/Arzt 
zuhanden der Strafverfolgungsbehörde. 
 

 ärztliche Meldepflicht  

des agT an UR resp. 
Polizei 
 

1.7.1.2. Merksätze für UR und Polizei 

 

  

Jeder Todesfall, welcher der Polizei resp. dem UR gemeldet wird, ist 
grundsätzlich ein agT - selbst wenn sich hinterher herausstellt, dass die 
Person aus natürlicher Usache verstorben ist. Allein die Tatsache, dass 
Leichenschauarzt (Hausarzt / Notarzt) die Strafverfolgungsbehörde über 
das Ableben einer Person informiert, bedeutet, dass der Fall für diesen 
Arzt in irgendeiner Form "ausserhalb des Gewöhnlichen" liegt, dass er 
sich der Diagnose "natürlicher Tod" nicht sicher ist, und dass somit die 
Möglichkeit einer deliktischen Handlung nicht ausgeschlossen ist. 
 

 Ein, der Polizei resp. 
dem UR gemeldeter 
Todesfall ist grundsätz-
lich ein agT. 

1.7.1.3. Unmittelbare Auswirkungen des agT 

 

  

Die Meldung eines agT löst amtliche Handlungen aus - regelmässig eine 
Legalinspektion  (a 1.5.2.). Sie muss sich mit der "Aussergewöhnlich-
keit" des Falls befassen. Oft bringen die amtsärztliche Untersuchung der 
Leiche und die polizeilichen Abklärungen (Fundort, Umgebung, weitere 
Umstände) Klarheit in den Fall, sodass der "aussergewöhnliche Todes-
fall" (agT) letztlich zu einem "gewöhnlichen" Todesfall" (gT) wird und der 
UR den Untersuchungsfall einstellen kann. 
 

 Vom "agT" zum "gT"  

Durch die Legalinspek-
tion wird der ausser-
gewöhnliche oft zum 
gewöhnlichen Todesfall 
 

Hilfreich für das Verständnis des agT ist auch die Definition von 
SCHWARZ (ehem. Direktor des IRM ZH / hier sinngem. zitiert): 
 
Der "aussergewöhnliche Todesfall" umfasst: 

¶ alle plötzlich und unerwartet eingetretenen Todesfälle, 

¶ alle gewaltsamen oder auf Gewalteinwirkung verdächtigen Fälle, 

¶ alle jene Todesfälle, bei denen ein Delikt auf den ersten Anschein 
nicht vorliegt, hinter denen sich aber ein solches verstecken kann. 

 

 Definition "agT" : 

 

- plötzlich und uner-
wartet 

- auf  Gewalt ver-
dächtig 

- verdecktes Delikt ist 
möglich 

 

1.7.2. Kritische Umstände und Befunde  

 

  

Gewisse Situationen, Befunde resp. Umstände sind im Einzelfall als be-
sonders kritisch zu betrachten und machen den Leichenfall zu einem 
"agT" - selbst dann, wenn sonst nichts auf ein Delikt hinweist. Solche 
Fälle müssen besonders kritisch "unter die Lupe" genommen werden. 
Nachfolgend einige ausgewählte Beispiele: 
 

 Gewisse Situationen, 
Befunde resp. Um-
stände  sind besonders 

kritisch: 

1.7.2.1. Ungewöhnliche Situationen 

 

  

¶ Tod im Strassenverkehr: Delikt, Unfall oder Suizid (DUS) ist möglich, 

ebenso natürlicher Tod am Steuer 

¶ Tod im Eisenbahnbereich (D U S) 

¶ Tod in der Gaststätte (Bolus? / a 2.2.4.5.) 

¶ Leiche aus dem Wasser (Ertrinken, Ertränken / speziell Badewanne) 

¶ Tod nahe von Gas- oder Stromauslass (Küche, Bad, Werkstatt, Ga-
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rage, Stall, Silo, Baustelle usw.) 

¶ Absturz aus grosser Höhe (Haus, Brücke usw.) 

¶ Tod im Gebirge (Tötung durch Hinunterstossen?) 

¶ Tod bei grosser Hitze (Brandleiche) / Kälte 

¶ Tod während oder nach ärztlichem Eingriff 

 

1.7.2.2. Ungewöhnliche Befunde 

 

  

¶ stark veränderte Leiche (Fäulnis, Skelettierung, andere Zerstörung) 

¶ spärliche Totenflecken (Verblutung?) 

¶ ungewöhnliche Farbe der Totenflecken (Vergiftung?) 

¶ ungewöhnlich rasches Auftreten der Totenstarre (Vergiftung?) 

¶ auffälliger Geruch (Bittermandeln, knoblauchartig, Lösungsmittel) 

¶ Wunden (z.B. am Kopf) 

¶ Blutaustritte (z.B. aus Nase, Mund, Darm, Scheide) 

 

  

 

1.7.2.3. Kriminalistische Besonderheiten 

 

  

¶ Frau im gebärfähigen Alter (kriminelle Abtreibung?) 

¶ Insassen von Heimen, Pflegeplätzen, Alters- u. Pflegeheim (Miss-

handlung, Vernachlässigung, Verwahrlosung) 

¶ Tod im Gefängnis (U-Haft / Misshandlung?) 

¶ zerrüttete soziale u/o häusliche Verhältnisse 

¶ begüterte Personen (Vergiftung der Erbtante) 

¶ prominente Persönlichkeiten 

¶ unbekannte Leiche 

¶ Spättod nach Unfall (Strasse, Arbeitsplatz, Sport) 

 

  
 
 

 

1.7.2.4. Empfehlung zuhanden Polizei / UR 

 

  

Wenn Polizeibeamte bzw. UR oder (Amts-)Arzt im Falle eines "agT" am 
Leichenfundort erscheint, soll sie/er sich davor hüten, möglichst rasch zu 
einer Diagnose bezüglich Todesursache und -art resp. Ereignisart zu 
kommen. Der "erste Anschein" kann trügen und zu einer falschen 
Schlussfolgerung führen.  
 
Der seltene Fall eines verdeckten Tötungsdeliktes wird nur dann erkannt, 
wenn alle an der Untersuchung beteiligten Personen sich umfassend - 
mit einem Maximum an Offenheit und einem Minimum an Voreingenom-
menheit - mit dem Fall auseinandersetzen und ihn stufen- resp. schritt-
weise behandeln  (a 1.6.7. "Merksätze"). 
 

 Jeden einzelnen Fall 
ganz sorgfältig und 
kritisch "unter die Lupe" 
nehmen; immer an 
Delikt denken. Keine 
"Schnellschüsse" 
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2. Systematik der Schadensarten  

 

  

2.1. Wichtige Vorbemerkungen  

 

  

Bei der forensischen Analyse von Schäden bei lebenden oder verstorbe-
nen Personen im Zusammenhang mit versicherungs- oder strafrechtli-
chen Fragestellungen wird immer wieder der Fehler begangen, dass zu-
nächst die Ereignisart und erst dann die Schadensart (siehe Kapitel 6.6 
und 6.7) festgehalten wird.  
 
Beispiele: "Suizid durch Erhängen" oder "Tötung durch Schuss" usw. 
Falls hierbei die Reihenfolge der Wörter auch der zeitlichen Reihenfolge 
der Fallanalyse entspricht, dann wäre diese Vorgehensweise falsch. 
 

 Immer zuerst die 
Befunde erheben, 
dann die Schaden s-
art(en) bestimmen 
und erst zule tzt die 
Ereignisart.  

 

Die korrekte Analyse  von Personenschäden muss schrittweise auf un-
terschiedlichen Ebenen (Levels) in dieser Reihenfolge  (1 - 3) erfolgen: 
 

 Eine korrekte foren-
sisch-naturwissen-
schaftliche Fallbearbei-
tung muss stufenwe i-
se erfolgen: 

- wissenschaftliche 
Befund-Ebene 

- Handlungs-Ebene 
- Tat-Ebene 
 

Tätigkeit (Pro zess-Schritte):  Ebene (Level):   

1. Erfassen jeder einzelnen Ver-
änderung (z.B. Verletzung) 

Naturwissenschaftliche Ebene 
("scientific level") 

 

2. Zuordnung jeder einzelnen 
Läsion zu einer Schadensart 

Handlung, Aktivitäten 
("activity level") 

 

3. Festlegen der Ereignisart 
Tat / Täter / Motiv 
("offence level") 

 

    

 
Wer keine geistige "Hygiene" bei der analytischen Fallbearbeitung walten 
lässt, macht früher oder später Fehler. 
 

 

M E R K E 

 
Weil der soeben dargelegte Analyseprozess so wichtig ist, wird - im Sin-
ne einer Repetition - auf Kapitel 1.6.7. verwiesen und daraus zitiert : 

¶ Im Einzelfall immer zuerst die Schadensart bestimmen und erst zu-
letzt die Ereignisart. 

¶ Bei mehreren Schadensarten (z.B. Schuss und Erhängen) bestim-
men, welche zum Todeseintritt geführt hat. 

¶ Gleichzeitig überlegen, ob eine oder mehrere Schadensarten ev. erst 
nach dem Todeseintritt ("postmortal") gewirkt hatten. 

Erst wenn Schadensart(en) festgelegt ist(sind), dann die Ereignisart(en) 
bestimmen - und nie umgekehrt. 

  

Die nachfolgenden Kapitel sind dem Punkt 2 der "korrekten Reihenfolge 
der Analyse" gewidmet (siehe oben). Sie behandeln systematisch die für 
jede einzelne Schadensart charakteristischen Veränderungen. Bei der 
praktischen Fallbearbeitung gilt es - quasi im umgekehrten, prospektiven 
Sinne - jeweils zu prüfen, ob die am Lebenden oder an der Leiche fest-
gestellten Befunde jene Kriterien aufweisen, wie sie für eine bestimmte 
Schadensart typisch sind (... ein Loch mit einem schwarzen Hof darum ist 
noch lange kein Schusseffekt... !). 

 Die nachfolgend sys-
tematisch pro Scha-
densart dargelegten 
Kriterien erlauben spä-
ter bei praktischer 
Fallbearbeitung den 
korrekten Rückschluss 
aus erhobenen Befun-
den auf gesuchte 
Schadensart(en). 
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2.2. Erstickung (Hypoxie)  

 

  

2.2.1. Grundlagen  

 

  

Der Organismus braucht für die Energiegewinnung Sauerstoff (O2). Die-
ser befindet sich in der Raumluft (Volumenanteil: 20%). Er gelangt durch 
aktive Atemtätigkeit über Mund- und Nasenöffnungen in die Atemwege 
(Luftröhre und deren Äste) und dann in die Lunge. Hier diffundiert der O2 
in das Lungengefässbett und bindet sich an den roten Blutfarbstoff (Hä-
moglobin). Mit der Blutströmung gelangt O2 über die linke Herzhälfte in 
die Körperhauptschlagader (Aorta), in deren Aufzweigungen (Arterien) 
und letztlich in sämtliche Organe. Hier wird er in den Zellen zur Energie-
gewinnung verwendet. Das Verbrennungsprodukt (Kohlensäure, CO2) 
gelangt über das Venensystem und die rechte Herzhälfte in die Lunge, 
und von hier über die Atemwege aus dem Körper. 
 

 Versorgung des Kör-
pers mit Sauerstoff aus 
der Raumluft über die 
Atemorgane und das 
Herz-Kreislauf-System 

Im Falle eines schweren Sauerstoffmangels (Hypoxie ) kommt es im Ge-
hirn zuerst zum Funktionsstillstand (Bewusstlosigkeit / = funktioneller 
Schaden), später zum Absterben des Gewebes (= struktureller Scha-
den). Das Gehirn reagiert von allen Organen am empfindlichsten auf ei-
nen O2-Mangel. 
 

 Hypoxie  = Zustand des 

Sauerstoffmangels 
 

Eine Hypoxie kann immer dann auftreten, wenn mindestens ein Glied der 
gesamten O2-Versorgungskette gestört ist, insbesondere etwa: 

¶ Raumluft enthält zu wenig O2 (geringer Druck resp. Volumenanteil) 

¶ Mund- u/o Nasenöffnungen oder Atemwege sind verlegt, 

¶ Atembewegungen (Zwerchfell, Brustkorb) sind behindert, 

¶ Lungenflügel können sich nicht mehr entfalten, 

¶ Lungengewebe ist verändert (Diffusionsstörung), 

¶ Blutströmung funktioniert z.B. wegen einer Herzstörung nicht, 

¶ Hämoglobin ist reduziert oder kann keinen Sauerstoff aufnehmen, 

¶ Sauerstoffabgabe vom Blut ans Gewebe ist gehemmt/blockiert, 

¶ Sauerstoffverwertung in den Geweben/Zellen ist behindert. 

 

 Ursachen  der Hypoxie 

können exogener oder 
endogener Natur sein: 

- Raumluft 

- Kopföffnungen 

- Atemwege 

- Lunge 

- Atembewegungen 

- Herztätigkeit 

- Blut (Menge, Hä-
moglobin) 

- intrazelluläre Ver-
wertung 

 

Jeder dieser Faktoren kann einzeln oder kombiniert vorkommen. Immer 
resultiert daraus eine Hypoxie der Organe, namentlich des Gehirns. Ist 
die Hypoxie tödlich, dann spricht man von einer Erstickung. Ist sie durch 
äussere Faktoren bedingt, spricht man von exogenem  Ersticken, bei 
innerer (in der Regel krankhafter) Ursache von endogenem  Ersticken. 
 
In der Rechtsmedizin werden unter dem Begriff "Ersticken"  nur die exo-
gen bedingten Formen behandelt (siehe Kapitel 9), nicht jedoch die en-
dogenen Formen, soweit sie krankheitsbedingt sind. 
 

 In der Rechtsmedizin 
werden nur die exog e-
nen  Ursachen einer 

Hypoxie unter dem 
Begriff  "Erstickung"  

behandelt. 
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Je nach Ort oder Art der Störung lassen sich die exogenen Erstickungs-
formen im Wesentlichen wie folgt unterteilen:  

¶ Störung der Atemgase (a 2.2.4.1.) 

¶ Störung der Atemorgane (Atemwege / Lunge) (a 2.2.4.2. / 3.) 

¶ Störung der Atemmechanik (a 2.2.4.4.) 

¶ Bolus-Tod (= Bissentod) (a 2.2.4.5.) 

 

 Die ursächlichen Stö-
rungen liegen im Be-
reich: 
 

- Atemgase 

- Atemorgan 

- Atemmechanik 

- Bolus (Bissen) 

 

2.2.2. Zum zeitlichen Ablauf  

 

  

Unter der Annahme eines plötzlichen Atemstillstandes geschieht Folgen-
des: 
 

¶ nach mindestens 1-2 Minuten:  subjektiv äusserst unangenehmes, 
und immer stärkeres Erstickungsgefühl mit Beklemmung und Angst-
gefühl; Blauverfärbung (Zyanose) im Gesicht 

 

¶ nach insgesamt 3-4 Minuten:  Bewusstlosigkeit 
 

¶ ca. 7-8 Minuten: irreversibler Hirnschaden 
 

¶ ca. 10 Minuten: Krämpfe, vorübergehender Atemstillstand, erneutes 
Auftreten einer ganz langsamen (sog. agonalen) Atmung. Zudem oft 
Kot- resp. Urinabgang; ev. Erektion mit gelegentlichem Abgang von 
Sperma. 

 

¶ ca. 20 Minuten: Herzstillstand 
 

 Zeitlicher Ablauf der 
Erstickung: 
 
- 2-3 Min: subjektiv 

sehr unangeneh-
mes Erstickungs-
gefühl /  Zyanose 

- 5 Min: bewusstlos 

- 7-8 Min: irreversib-
ler Hirnschaden 

- 10-12 Min: Krämp-
fe, Atemstillstand, 
agonale Atmung. 
Kot-, Urinabgang; 
ev. Erektion, Sper-
ma-Abgang 

- 20 Min: Herzstill-
stand 

 

Die relativ lange Zeit zwischen dem exogen bedingten Abbruch des O2-

Versorgung und dem Eintritt der Bewusstlosigkeit bzw. des Hirnschadens 
ist bedingt durch die O2-Reserve im Körper, d.h. die Gesamtheit des zir-
kulierenden O2-haltigen Blutvolumens (= O2-Pool) steht zur Verfügung. 
Im Vergleich dazu sind die Zeiten bei einer Strangulation bedeutend kür-
zer (siehe dort). 
 

 Erstickungsvorgang 
dauert relativ lange 
wegen Sauerstoff-Pool 
im gesamten zirku-
lierenden Blut. 
 

2.2.3. Befunde an der Leiche  

 

  

Es gibt keine spezifischen Veränderungen, sondern nur allgemeine Hin-
weise wie etwa eine auffallend intensive und dunkle Blauverfärbung (Zy-
anose) der Totenflecken und ev. punkt- oder fleckförmige Blutungen an 
der äusseren und den inneren Häuten. Zudem gewisse mikroskopische 
Veränderungen an einzelnen Organen (z.B. Herz, Leber) und chemische 
Blutveränderungen (als Ausdruck der Stressreaktion). 
 

  
 

Es gibt keine für Hypo-
xie eindeutigen (d.h. 
spezifischen) Verände-
rungen an der Leiche  
 
 

 
Die exogen bedingten Formen einer Hypoxie werden im einzeln auf 

den folgenden Seiten behandelt. 
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2.2.4. Exogenes Ersticken  

 

  

2.2.4.1. Änderung der Atemgase (Druck / Zusammensetzung) 

 

  

Raumluft weist eine bestimmte Zusammensetzung auf (O2-Anteil: 20%  / 
Stickstoff: 80%) und steht unter bestimmtem atmosphärischen Druck 
(Luftdruck, ca. 760 mmHg im Mittelland). Der Volumenanteil der Einzel-
gase entspricht zahlenmässig ihrem jeweiligen Anteil am Gesamtdruck  
(= Partialdruck) - das bedeutet für den Sauerstoffpartialdruck (pO2), dass 
er 20% des Luftdrucks ausmacht. 
 

 O2-Angebot aus Raum-
luft wird bestimmt 
durch: 
 

- Volumenanteil 

- Partialdruck (pO2) 
 

Bei Reduktion des O2-Angebotes resultiert letztlich eine Hypoxie (Ersti-
ckung). Ursächlich sind  

¶ Unterdruck der normal zusammengesetzten Raumluft (ŹpO2), oder 

¶ eine Reduktion des O2-Gehaltes in der Raumluft durch O2-Zehrung 
oder O2-Verdrängung (durch Fremdgas), oder 

¶ Kombination beider Faktoren. 
 

 Hypoxie durch red u-
ziertes O2 -Angebot.  

- erniedrigter Gas-
druck (p O2) oder 

- erniedrigter O2-Ge-
halt infolge 

- Kombination 

Mögliche Umstände  und damit im Zusammenhang (D U S): 

¶ Höhentod  bei Aufenthalt in grosser Höhe (Druckabfall im Flugzeug, 
Bergtod). Ursache ist O2-Mangel wegen tiefem Druck der an sich 
normal zusammengesetzten Raumluft (tiefer pO2) 
 

¶ Plastiksack  über Kopf: O2-Zehrung. Gelegentliche Suizid-Methode 
(von EXIT empfohlen). Denke aber auch an Unfall (z.B. autoerotischer 
Unfall Ÿ Skript, 2.Teil) oder an Tºtung (im Zustand der Handlungsun-
fähigkeit, ev. nach Verabreichung von Alkohol, Medikamenten, Dro-
gen oder anderen sedierenden oder narkotisierenden Stoffen) 
 

¶ Aufenthalt in engem Raum : z.B. Kind in Kühltruhe oder Koffer bei 
"Versteckis-Spiel": Zerrung des O2 durch Atmung 
 

¶ Tauchunfall  z.B. bei Kindern: Verwendung eines Gartenschlauchs als 
Schnorchel im Bassin/Biotop - Atmung von Pendelluft, d.h. wiederhol-
te Einatmung der vorgängigen Ausatmungsluft (zu grosser Totraum) 
 

¶ Brandgeschehen : Bei Aufenthalt im Brandbereich: Einatmung von 
O2-armer Luft (Zehrung durch Brand, Feuersturm Ÿ Kapitel 13) 
 

¶ Aufenthalt in Gärkeller, Silo für Futtermittel, Holzschnitzellager usw: 
Ansammlung von Kohlensäure  (CO2) als Gärprodukt in Bodennähe;  
dadurch bedingte O2-Verdrängung (CO2 ist schwerer als O2). Bei At-
mung in Bodennähe (im CO2-See) resultiert sofort schwerste Hypoxie. 
 

¶ Ausströmendes Erdgas  (Methan) führt durch Fremdgaswirkung  zur 
O2-Verdrängung. Möglichkeit der Selbsttötung durch Inhalation des an 
sich ungiftigen Erdgases. Tötung denkbar, bei handlungsunfähigem 
Opfer (Alkohol, Drogen, Medikamente) 
 

¶ Andere schwere Gase  (z.B. Butan, Propan, Lösungsmitteldämpfe) 
verdrängen O2 in der Raumluft und führen dadurch zur Erstickung. 

 
Beispiele: Inhalation von Feuerzeuggas (Butan) durch Jugendliche 
zwecks Betäubung (Unfall). Unfallmässige Einatmung von anderen 

 Besondere Umstände  
( Ÿ  D  U  S) 

 
Höhentod 
 
Sack über Kopf 
 
sehr enge Raumver-
hältnisse 
 
Tauchen: Pendelluft- 
atmung 
 
Brandgeschehen 

 
Kohlensäure-See bei 
Gärprozessen 
 
Erdgas (Methan, Koch-
herd) 
 
Andere schwere Gase 
(Butan, Propan, Reini-
gungs- und Lösungs-
mittel usw.) 
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(prinzipiell ungiftigen) schweren Gasen, z.B. bei Reinigungs- oder 
Servicearbeiten (Heizöltankrevision) oder bei Aufenthalt in einem 
Schacht mit zufällig eingeströmtem Gas (z.B. Heizgas, Propan). 

 

2.2.4.2. Verlegung der Gesichtsöffnungen 

 

  

Verlegung der Gesichtsöffnungen durch Überdecken u/o Zudrücken mit 
einem weichen Gegenstand (z.B. Kissen, Kleidungsstück, nasses Hand-
tuch, Plastikfolie usw.) oder durch aktives Hineindrücken des Kopfes (mit 
dem Gesicht voran) in weiche Unterlage. 
 

 Hypoxie durch Verl e-
gung der Gesicht s-
öffnungen durch: 

- Zudrücken 

- Überdecken 

- Hineindrücken 
 

Mögliche Vorkommen:   

¶ Wehrlose Personen, namentlich Neugeborenes oder Kleinkind 

¶ Alte Leute (Pflegefälle, Invalide) 

¶ Personen, die wegen Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenwirkung 
abwehr- und handlungsunfähig sind. Dieser Zustand ist entweder zu-
fällig aufgetreten (U) oder wurde absichtlich hervorgerufen (D). 

¶ Epileptiker, der im Anfall zufällig im Bett (auf einem Kissen) liegt. 
 

 Typisch bei wehrlosen 
Personen: 

- Neugeborene 

- Kinder 

- alte Leute 

- Invalide 

- Epileptiker 
 
 

Nachweis:   

In der Regel sehr schwierig. Bei grobem Zudrücken von Mund- und Na-
senöffnungen können ev. Verletzungen (Schürfungen, Blutungen) der 
Gesichtshaut, insbesondere der Nasenflügel und der Lippen (Druck ge-
gen Zähne), entstehen. Oder beim sehr starken Hineindrücken des Kop-
fes in eine Unterlage treten ev. Verletzungen (hinten) an den Ohren auf. 
Falls die Aktion mit nur relativ geringer Kraft erfolgt, z.B. weil das Opfer 
sich nicht wehrt oder handlungsunfähig (gemacht worden) ist, dann feh-
len solche Befunde. 
 

 Schwieriger  morpho-
logischer Nachweis; ev. 
Hautschürfungen und 
Hautblutungen im Ge-
sicht, an Ohren 
 

 
Immer an die Möglichkeit dieser Schadensart (in Verbindung mit delikti-
scher Begehungsweise) denken, insbesondere bei kritischer Vorge-
schichte oder anderen aussergewºhnlichen Todesumstªnden (Ÿ agT). 
 

 

M E R K E 

   

2.2.4.3. Verlegung der Atemwege 

 

  

Die Verlegung des Mund-Rachen-Raums oder der Luftröhre (Trachea) 
und ihrer Äste (Bronchien) durch feste oder halbfeste Fremdkörper bzw.  
durch eine Flüssigkeit führt zur Behinderung der Atmung und dadurch zur 
Hypoxie mit Erstickung. 
 

  

Mögliche Vorkommen:   
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¶ Fremdkörper : Die Zunge selbst kann bei Bewusstlosigkeit (Vergif-
tung, Narkose, schwere Alkoholisierung, epileptischer Anfall, Bewusst-
losigkeit, aus anderer Ursache) in den Rachen zurücksinken, ebenso 
auch z.B. eine Gebissprothese 

 

¶ Knebelung : Von aussen in die oberen Atemwege gelangter Fremd-
körper, z.B. Hineinstopfen eines zusammengeknüllten Textilstoffs, ei-
nes Grasballens oder eines Maiskolbens (auch schon vorgekommen 
!) in den Rachen. Eindringen von pulvrig-klebrigem Material (Kind fällt 
in Cheminee-Asche), Einstossen des Fingers in Rachen (Tötung eines 
Neugeborenen) 

 

¶ Einatm ung (= Aspiration)  eines Fremdkörpers, wie z.B. ein Spiel-
zeug, eine Murmel (Spielkügelchen) oder eine Tablette (durch Kinder) 
oder von Erbrochenem oder von Blut aus Verletzung (v.a. bei Be-
wusstlosen) oder von Wasser (bei Ertrinken, a Kapitel 2.5.). 

 

 Hypox ie durch Verl e-
gung der Atemweg 

durch: 
 

- Fremdkörper  
(z.B. Zunge) 

 

- Knebel 
 

- Aspiration 
 
 
 

2.2.4.4. Behinderung der Atemmechanik 

 

  

Grundlegend für reguläre Atemtätigkeit sind: 

¶ Intakter Brustkorb (Rippen, Brustbein) 

¶ Tätigkeit der Atemmuskeln (Zwerchfell / Bauchwandmuskulatur / 
Atemhilfsmuskulatur an Brust und Hals). 

 
Bei Störung einer dieser Faktoren kommt es - trotz regulär zusammen-
gesetzter Raumluft und freier Atemwege - zur Hypoxie ev. mit Ersti-
ckungstod.  
 

  

Mögliche Vorkommen:   

¶ Instabilität  des Brustkorbs infolge beidseitiger Rippenserienbrüche. 
 

¶ Verschüttung : Person gerät unter rieselfähige Substanz (Sand, 
Schnee usw.). Dadurch bedingter Druck auf den Rumpf bei freien 
Kopföffnungen bzw. Atemwegen. Ausatmung (Expiration) ist möglich, 
Einatmung (Inspiration) aber nicht mehr möglich, weil sich umgeben-
des Material zwischenzeitlich an Bauchwand anlagert. Dadurch rasch 
zunehmende Behinderung der Atemtätigkeit mit Erstickung. 
 
Vorkommen: 

- Kind gräbt Tunnel in Sandhaufen, der zusammenbricht; Kind er-
stickt, obwohl Kopf ausserhalb des Sandes 

- Lawinenopfer (Schnee = trocken, pulverig, rieselnd) 

- Arbeiter gerät beim Abladen eines LKWs unter flüssigen Beton 
bzw. unter Futtermehl (Kopf ausserhalb davon) 

- Spielendes Kind gerät unter Heuhaufen; erstickt, obwohl eigentlich 
genügend Luft durch das Heu zum Kind gelangen würde. 

 

¶ Einklemmung : Kompression des Bauchs durch umgestürzten Ge-
genstand (z.B. Baum bei Waldarbeiter) oder durch starkes Zusam-
menschnüren resp. Draufsitzen auf dem Bauch (Täter bedrängt in 
grober Form das Opfer). 

 

 Hypoxie durch g e-
störte Atemmechanik  

infolge: 
 

- instabiler Brustkorb 
(Rippenbrüche) 
 

- Verschüttung (Kind 
unter Sand / Lawi-
nenopfer) 
 

- Einklemmung von 
Brust u/o Bauch  
(Kompression) un-
ter schwerem Ge-
genstand oder 
durch Einschnüren. 
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2.2.4.5. Bolustod ("Bissentod") 

 

  
Bolustod = Bissentod  
= Reflextod  

2.2.4.5.1. Grundlage 

 

  

Ein Fremdkörper, z.B. Nahrungsbissen (= Bolus , Fleischbrocken, Brot-
stück) oder ein anderer kleiner Gegenstand (Gebissprothese, Marmel-
stein  usw.) gerªt plºtzlich in tiefen Rachen Ÿ Reizung der Schleimhaut 
Ÿ ¦bertragung der Nervenerregung an Hirnstamm mit Aktivierung des 
schützenden Hustenreflexes (erwünscht) und gleichzeitiger Aktivierung 
des Herzhemmungszentrums (unerw¿nschter Nebeneffekt) Ÿ Hemmung 
der Herztªtigkeit Ÿ starke Verlangsamung der Herzaktion, ev. Herzstill-
stand (Asystolie) Ÿ Todeseintritt 
 
Obwohl sich Fremdkörper am Eingang zur Luftröhre befindet, erfolgt der 
Tod nicht durch ein mechanisches Ersticken mit dem mehrminütigen Er-
stickungsvorgang (siehe oben), sondern typischerweise durch abrupten 
Herz-Kreislauf-Zusammenbruch wegen (reflektorischer) Nervenumleitung 
über Hirnstamm (= sog. Reflextod  / weiteres dazu: Ÿ Kap.17.4). 
 

 Bolus  = Nahrungsbis-

sen oder anderer 
Fremdkörper, der in 
tiefen Rachen gerät. 
 
Reizung der Nerven 
der Rachenschleimhaut 
löst über Nervenumlei-
tung eine Verlangsa-
mung ev. einen Still-
stand der Herztätigkeit 
aus (= reflektorisches 
Geschehen ). 

2.2.4.5.2. Typische Situation / Typischer Verlauf 

 

  

Der Ort resp. die Umstände sind typisch für ein Bolus-Geschehen: 

¶ plötzlicher Tod in der Gaststätte 

¶ plötzlicher Tod in Flugzeug, Speisewagen 

¶ plötzlicher Tod zu Hause, in geselliger Runde 

¶ akuter Tod in der Psychiatrie bzw. im Altersheim. 
 
Der Ablauf des Bolusgeschehens zeichnet sich durch plötzliches Blau-
werden im Gesicht (Zyanose) aus. Sitzende Person steht unverhofft auf, 

fällt sofort zu Boden, bleibt regungslos liegen ­ rascher Todeseintritt 
(kein eigentlicher, d.h. mehrminütiger Erstickungsvorgang). 
 

 Besonders typisch ist 
plötzlicher Tod in 
einer Gast stätte  

 
 
 
 
 

Plötzlich auftretende 
dramatische Gesun d-
heitsstörung  und 

rascher Todeseintritt 
 
 

2.2.4.5.3. Begünstigende Umstände 

 

  

¶ Alkoholisierung oder andere toxische Einflüsse auf Gehirn, d.h. ins-
besondere auf die Motorik  (in der Beiz, nach etlichen Bierchen !) 

¶ Hirnerkrankung (z.B. alte Person oder neurologische Erkrankung) mit 
gestörter Kau- und Schluckfunktion 

¶ schlecht sitzendes Gebiss (alte Leute, verwahrloste Personen) 

¶ bestehende Herzerkrankung (begünstigt reflektorische Herzrhyth-
musstörung). 

 

 Begünstigend wirken: 

- Alkoholisierung 

- Störungen der Mo-
torik 

- schlecht sitzende 
Zahnprothese 

- Herzerkrankung 
 

 
Der Bolustod erfüllt versicherungstechnisch die Kriterien des Unfallt o-
des . Dementsprechend haben Hinterbliebene Anspruch auf versicherte 
Unfallleistungen. Daher immer an diese Möglichkeit denken und - durch 
geeignete Massnahmen - den Hinterbliebenen zu ev. dringend benötig-
ten Unterstützungsgeldern verhelfen. Bei entsprechenden Verdachtsfäl-
len unbedingt die Autopsie  der Leiche anstrengen; nur sie bringt Klä-
rung! 
 

 

M E R K E 
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2.3. Strangulation (Hängen, Drosseln, Würgen)  

 

  

2.3.1. Zum schädigenden Prinzip  

 

  

Der Begriff "Strangulation" umfasst alle Arten von Gewaltanwendungen 
gegen den Hals, sofern dadurch der Halsquerschnitt reduziert wird, und 
dabei insbesondere die Gefässe (2 Halsarterien, vorne / 2 Wirbelsäulen-
arterien, hinten / Halsvenen) komprimiert werden. Entscheidend ist also 
die Kompression von Halsgefässen, und nicht unbedingt der Luftröhre 
bzw. des Kehlkopfs. 
 

 "Strangulation"  be-

deutet Krafteinwirkung 
gegen den Hals mit 
Verringerung des 
Querschnitts und ins-
besondere Kompressi-
on der Gefässe 
 

Mit zunehmender Druck(Zug) -Wirkung  werden zuerst die blutabführen-
den Gefässe (Venen) und erst dann die blutzuführenden Gefässe (Arte-
rien) zusammegedrückt: 
 

Druck(Zug)Wirkung: 1-2 kg ­ Kompression der Venen 

 " ca. 3-4 kg ­       "         der  Halsarterien 

 " ca. 15 kg ­       "     Wirbelsäulenarterien 

 
Bei einem strangartigem Zuginstrument (z.B. Strick) sind Dicke und 
Oberflächenbeschaffenheit von zusätzlicher Bedeutung (je dünner resp. 
glatter das Werkzeug, umso weniger Kraft ist für eine wirksame Strangu-
lation nötig). 
 

 Schädigendes Prinzip  

ist der Verschluss der 
Halsgefässe ab be-
stimmtem Druck(Zug): 
 

- 1-2 kg  ­ Venen 

- 3-4 kg  ­ Halsart. 

- 15 kg  ­ Wirbel- -
säulen- -arterien 

 

2.3.2. Auswirkungen  

 

  

Eine Kompression der Halsgefässe bewirkt eine Drosselung oder einen 
Unterbruch der Versorgung des Gehirns mit sauerstoffhaltigem Blut - mit 
der Folge des Sauerstoffmangels (Hypoxie ) in diesem Organ. Die Fol-
gen davon sind zunächst eine funktionelle Störung (Bewusstlosigkeit) 
und dann ein struktureller Schaden (bleibender oder tödlich wirkender 
Gewebsuntergang). 
 
Die alleinige Kompression der Venen bedingt eine Blutstauung im Kopf 
mit Blauverfärbung (Zyanose ) und Dunsung sowie Auftreten von Stau-
ungsblutungen. Bei zusätzlicher Kompression der Arterien resultiert der 
komplette Zirkulationsstopp; das Opfer zeigt keine besondere Verfärbung 
am Kopf. 
 

 Strangulation bewirkt: 

- Kompression der 
Halsgefässe 

- Drosselung der 
Blutversorgung des 
Gehirns 

- Hypoxie im Gehirn  
 
Auswirkungen bei ...  

- Venenkompression: 

Zyanose, Dunsung, 
Stauungsblutungen 

- Arterienkompres-
sion: 

Keine Verfärbung, 
keine Stauungsblu-
tungen 

2.3.3. Zeitlicher Ablauf  

 

  

Wenn die Strangulation genügend stark (d.h. wirkungsvoll) ist, dann gilt: 

¶ nach wenigen Sekunden (im Mittel 5-6 Sek.): Bewusstlosigkeit 

¶ nach ca. 2 Minuten:  Auftreten von Krämpfen 

¶ nach ca. 3-5 Minuten: Atemstillstand, dann terminale Atmung 

¶ nach ca. 15-20 Minuten: Herzstillstand 

 Zeitlicher Ablauf:  

ca. 5-6 Sek.: Bewusst-
losigkeit und damit 
Handlungsunfähig-
keit 

2 Min:      Krämpfe 
3-5 Min:  Atemstillstand 
>15 Min:  Herzstillstand 
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Bezüglich des zeitlichen Ablauf besteht eine Verbindung zur "mechani-
schen Erstickung" (siehe vorheriges Kapitel). Der Unterschied liegt darin, 
dass die Hypoxie des Gehirns nicht durch einen exogenen O2-Mangel 
bedingt ist, sondern durch eine gedrosselte bis gestoppte Blutversorgung 
des Gehirns. Dementsprechend steht dem Gehirn nur eine kleine Blut-
menge (nämlich der eigene Blutpool) zur Verfügung und deshalb nur eine 
geringe O2-Reserve. Der "Erstickungsvorgang" - Handlungsfähigkeit, Be-
wusstlosigkeit, Krämpfe, Hirntod, Todeseintritt - ist folglich viel kürzer als 
bei mechanischem Ersticken. 
 

  

 
Für eine wirksame Strangulation bedarf es keiner längeren strangulie-
renden Einwirkung und schon gar nicht einer grösseren Kraftanwendung. 
Bereits bei relativ kurzfristiger resp. geringer Druck- u/o Zugwirkung kann 
Bewusstlosigkeit (Handlungsunfähigkeit) auftreten, und es kann ev. so-
gar der Todeseintritt erfolgen. Selbst eine kleine, schmächtige Person 
kann ohne weiteres eine grosse und muskelstarke Person durch Stran-
gulation (z.B. Drosseln) leicht und leise "ausser Betrieb setzen". 
 

 

M E R K E 

   

Der alt-testamentarische David (= schmächtige Person) wusste vermut-
lich noch nicht um diese Besonderheit. Er nahm deshalb einen Stein und 
schleuderte ihn Goliath (= muskelstarke Person) an den Kopf (siehe auch 
"stumpfe Gewalt"). Das Ganze war zwar bedeutend mühsamer, aber 
nicht weniger erfolgreich... 
 

  

2.3.4. Die drei Strangulationsarten  

 

  

Aufgrund der Natur des bei der Strangulation wirksamen "Instruments" 
lassen sich verschiedene Arten der Strangulation unterscheiden: 
 

¶ Hängen : Körpergewicht (ganz oder teilweise) zieht Strangwerkzeug 
zusammen 

 

¶ Drosseln : Strangulationsinstrument wird zusammengezogen durch 
Drittperson, durch Spanneinrichtung oder durch Eigen-
elastizität 

 

¶ Würgen : Halskompression mit einer Hand oder mit beiden Händen 
 
 

 Bei der Strangulation 
sind folgende 3 Arten 
zu unterscheiden: 
 

- Hängen  (Körper-

gewicht ist Zugkraft) 
 

- Drosseln  (vom 

Instrument aus ge-
hende Kraft) 
 

- Würgen  (Wirkung 

einer oder mehrerer 
Hände) 

2.3.5. Hängen / Erhängen  

 

  

2.3.5.1. Definition 

 

  

Ein um den Hals gelegtes Strangwerkzeug zieht sich unter der Einwir-
kung des Körpergewichtes zusammen, wodurch die Halsweichteile, ins-
besondere die Halsgefässe (zunächst Venen, dann Arterien), kompri-
miert werden Ÿ Verminderung bis ev. Stopp der Blutzirkulation im Gehirn 
Ÿ Hypoxie Ÿ Hirntod. 
 
Entscheidende Zugkraft ist das Gewicht des Körpers , entweder frei 
hängend oder abgestützt (z.B. Füsse oder Knie am Boden, sitzend, auch 
liegend). Man kann auch im Bett durch Erhängen ums Leben kommen ! 

 Um den Hals verlau-
fendes Instrument (z.B. 
Strick) zieht sich unter 
der Einwirkung des 
Köpergewichts  zu-

sammen. 
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2.3.5.2. Typische Befunde 

 

  

¶ Strangmarke : Geformte Schürfung (ev. mit Einblutung) der Haut um 
den Hals; ansteigender  Verlauf zum Strangknoten. Gestalt ent-
spricht dem Negativabdruck des Strangwerkzeugs. 
 
Bei Mehrfachumschlingung sind Zwischenkammblutungen  mög-
lich. Alle diese Befunde sind keine Zeichen vitaler Reaktion, können 
also auch an der Leiche erzeugt werden 

 

¶ Stauungsblutungen  (Petechien) in der Haut (v.a. an der Stirne), in 
den Augenlidern (gut sichtbar durch Spannen), in den Augenbinde-
häuten (hier besonders deutlich erkennbar), in der Mundschleimhaut 
und in weiteren Kopfteilen 

 

¶ Sekretspur : Bei Strangulation ­ übermässige Bildung von Speichel. 
Austritt desselben über tiefliegenden Mundwinkel und weiterer Ver-
lauf entsprechend der Schwerkraft über Unterkiefer und gegebenen-
falls über Rumpf resp. Bekleidung zu Boden (Tropfspuren) 

 

¶ Blutungen  in der Halsmuskulatur, in Lymphknoten, Schilddrüse, 
Halsgefässen u/o in Stimmbändern 

 

¶ Brüche  an Kehlkopf und Zungenbein. Wirbelsäulenbruch (sog. 
"hangman fracture") ist selten - in der Regel nur nach vorgängigem 
freiem Fall in den Strang. Der häufig verwendete Begriff "Genick-
bruch" ist eigentlich falsch, da es keinen gleichlautenden Knochen 
gibt; richtig wäre "Halswirbel(säulen)bruch" . 

 

 Typische Befunde:  

 

- ansteigende 
Strangmarke 
 

- Stauungsblutungen 
(fakultativ) 

 

- Sekretspur 
 

- Weichteilblutungen 
 

- Kehlkopfverletzun-
gen 
 

- Wirbelsäulenbruch 
(hangman fracture 
= selten) 

 
 
 

Die Stauungsblutungen, die Sekretabrinnspur und die Autopsiebefunde 
(namentlich Weichteil- und Frakturblutungen) sind "Zeichen vitaler R e-
aktion" . Sie beweisen, dass das Opfer lebte - wach oder bewusstlos - 
als Strangulation wirksam wurde. Das Opfer wurde somit nicht als Leiche 
aufgehängt - z.B. nach vorgängiger Tötung und zur Tatvertuschung. 
Dementsprechend muss gezielt nach diesen Befunden gesucht werden. 
Insbesondere muss der Verlauf der Sekretspur an der noch hängenden 
Leiche erkannt und beschrieben (ev. bildlich dokumentiert) werden. Fazit: 
Kein voreiliges Herunternehmen einer erhängten Person; vielmehr zu-
nächst sehr sorgfältige und umfassende Inspektion der noch hängenden 
Leiche. 
 

 Vitale Zeichen sind:  

- Stauungsblutungen 

- Sekretspur 

- Kehlkopfbrüche mit 
Blutungen 

- Hals(weichteil)blu-
tungen 

 
Sie beweisen, dass 
Person zu Beginn der 
Strangulation gelebt 
hatte. 

2.3.5.3. Wichtige Unterscheidung 

 

  

¶ "typisches Erhängen":  Knoten befindet sich hinter Kieferwinkel. 
Dementsprechend i.d.R. komplette Kompression sämtlicher Halsge-
fässe, Stopp der Blutzirkulation im Kopf, keine Stauung, keine Zya-
nose, keine Stauungsblutungen. 

 

¶ "atypisches Erhängen":  Knoten des Strangwerkzeugs liegt vor Kie-
ferwinkel, z.B. über Unterkieferast. Deshalb keine komplette Kom-
pression der Halsgefªsse Ÿ gedrosselter Blutabfluss bei erhaltener 
Blutzufuhr Ÿ Blutstauung Ÿ Zyanose, Stauungsblutungen im Ge-
sicht. 

 Unterschiedliche 
Arten des Erhängens:  

 

- typisches  Erhän-

gen ­ i.d.R. keine 
Zyanose, keine 
Stauungsblutungen 
 

- atypisches  Erhän-

gen ­ i.d.R. Zya-
nose und Stau-
ungsblutungen vor-
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 handen 

Sinn der Unterscheidung : "Typisches" Erhängen bedeutet i.d.R. keine 
Stauungsblutungen, "atypisches" Erhängen geht mit Stauungsblutungen 
einher. Ist das Gegenteil der Fall, dann muss der Fall besonders kritisch 
betrachtet werden. Allenfalls wurde eine Leiche zur Vertuschung einer 
Tat (Tötung) u/o zur Vortäuschung eines Suizides aufgehängt. 
 

  

2.3.5.4. Zu den Werkzeugen / ihre Sicherstellung 

 

  

¶ Natur des Strangwerkzeugs: Strick (gedrillt, Drallrichtung, Anzahl 
Schnüre), Kabel (glatt od. strukturiert), Draht, Kette (Gliederstruktur), 
Stoffstreifen, Gürtel usw. 

¶ Schlinge: offen oder verknotet 

¶ Die Treffstelle der Schlingenteile wird als "Knoten" bezeichnet; dieser 
kann fix oder zulaufend sein. 

¶ Polsterung: Kleidungsstücke, Halstuch, Handtuch (typisch bei 
Selbsthandlung). 

¶ Fixationsstelle des Strangwerkzeugs: Über einem Balken, Türrah-
men, an Haken usw.  

¶ Beachte Gleit- resp. Schürfspuren an Fixationsstelle (z.B. Holzbal-
ken) als Hinweis auf Aufhissen des wehrlosen Opfers / abgewischte 
Staubbeläge (an Fixationsstelle) durch Manipulation seitens des Tä-
ters oder des Suizidanten. 

 

 Unterscheide beim 
Strangwerkzeug: 

- Material 

- Schlinge (offen, 
verknotet) 

- Knoten (zulaufend, 
fixiert) 

- Polsterung 

- Fixationsstelle 
 
 
 

Wenn irgendwie möglich, Strangwerkzeug unverändert belassen. Gute 
Dokumentation. 
 
Falls Entfernung unumgänglich ist, dann Hilfsschnüre verwenden. Hüte 
dich vor dem Abwickeln eines Strangs und insbesondere vor dem Auf-
schneiden und Entfalten des Knotens; er lässt sich erfahrungsgemäss 
später nicht mehr rekonstruieren. 
 

 Beim Sicherstellen den 
Knoten nicht öffnen 
oder aufschneiden, 
sondern zuerst gut 
dokumentieren und 
dann mittels Hilfs-
schnüren abnehmen. 

2.3.5.5. Weitere Spuren 

 

  

¶ Hände: Fasern von Strangwerkzeug (z.B. Strick), Staub, Holzfasern, 
Moos, Algen (von Strangfixationsstelle). 

¶ Griffspuren: Geformte Hautblutungen, z.B. an den Oberarmen nach 
"aufhissen" des bewusstlos gemachten Opfers. 

¶ Kampfspuren: Schürfungen und/oder Verletzungen (übliches Bild). 

¶ Hilfsmittel, um Strangwerkzeug zu fixieren resp. um in die Höhe zu 
steigen (Stuhl, Leiter, Harass usw.). 

 

 Auf weitere Spuren  an 

der Leiche sowie im 
näheren oder weiteren 
Umfeld achten: 

- Fremdmaterial an 
Händen der Leiche 

- Griffspuren 

- Kampfspuren 

- Hilfsmittel 
 

2.3.5.6. Differenzierung der Ereignisart (D U S) 

 

  

S: Selbsttötung ist ziemlich häufig. Achte auf gesamte Fundsituation,  D  U  S 
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namentlich auf Hinweise für eigene Aktivitäten (Möglichkeit der 
Strangfixation, keine Hinweise auf Aufhissen). 

 
 Besondere Situation: Suizid im Gefängnis (speziell U-Haft). 

 
U: Relativ selten. Denke an "autoerotischen Unfall" (siehe "Handlun-

gen mit sexuellem Einschlag" (siehe Skriptum Teil 2), zudem Er-
hängen eines Kindes bei Wild-West-Spiel ("Erhängerlis"). 

 

D: Vermutlich recht selten; kommt aber vor. Eventuell zuerst Dros-

seln und erst anschliessendes Erhängen oder zunächst Opfer 
wehrlos gemacht, und zwar mechanisch (z.B. durch Schläge) 
oder toxisch (z.B. mit Alkohol, Drogen, Medikamenten) und an-
schliessend erhängt. 

 

  

- Suizid : häufig 
 

- Unfall : selten. 

Besonderheit: auto-
erotischer Unfall 

 

- Delikt : selten 

 

- postmortales  Auf-

hängen (z.B. nach 
Tötung) 

 
 

 
Denke auch an postmortales Aufhängen einer getöteten Person (z.B. 
nach Vergiftung oder Würgen bzw. Drosseln) zur Vertuschung der Tö-
tungstat. 
 

 

M E R K E 

   

2.3.6. Drosseln / Erdrosseln  

 

  
 

2.3.6.1. Definition 

 

  

Zirkulär um den Hals gelegter Gegenstand wird zusammengezogen bzw. 
zieht sich selbst zusammen. Dadurch erfolgt Kompression der Halsge-
fässe. Bei geringem Zug entsteht Blutstauung im Kopf, bei stärkerem Zug 
Zirkulationsstopp (ohne Stauung). 
 

 Zirkulär um den Hals 
verlaufendes Instru-
ment zieht sich aus 
eigener Kraft zusam-

men. 

2.3.6.2. Typische Befunde 

 

  

¶ Drosselmarke  (Hautschürfung, Unterblutung) zirkulär um den Hals. 
Breite und Gestalt entsprechend der Beschaffenheit des Werkzeu-
ges. 

 

¶ Stauungsblutungen  (Gesicht, Augenlider, Bindehäute) nach Mass-
gabe der Zugstärke am Drosselwerkzeug zwischen ganz massiv bis 
wenig bis fehlend. Zudem oft Blauverfärbung und Dunsung. 

 

¶ Zunge  quillt mitunter hervor (Anheben des Zungenbodens). 
 

¶ Blutungen  in Halsmuskulatur und in Rachenweichgeweben. 
 

¶ Kehlkopfverletzungen : Kehlkopfbruch, Blutung in Stimmbänder  
 

 Typische Befunde:  

 

- zirkulär  verlaufen-

de Strangmarke 
 

- Stauungsblutungen 
 

- Weichteilblutungen 
 

- Kehlkopfverletzun-
gen 

 
 
 

2.3.6.3. Zu den Werkzeugen 

 

  

¶ Natur des Strangulationswerkzeugs: Wie beim Hängen (siehe dort), 
d.h. Strick, Kabel, Draht, Gurt, usw. 

¶ Hierher gehört auch "Schwitzkasten",  im Ellbogen abgewinkelter 
Arm wird beidseits an Hals gepresst 

¶ Schlinge: meistens offen um den Hals gelegt und mit zwei Händen 
übers Kreuz zusammengezogen 

 Verwendete Strang-
werkzeuge wie beim 
Hängen 
 
"Schwitzkasten" ist eine 
Form des Drosselns 
 
Schlinge: 
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¶ Instrument oft auch mittels einer Schlaufe angezogen und fixiert (z.B. 
Gürtel mit Schnalle, Strick mit laufender Schlaufe) 

¶ Zirkulär verlaufendes, sich selbst zusammenziehendes Werkzeug 
(elastischer Hosengurt, Gummiband, Weck-Gummi, spanische Win-
de) 

 
Die Sicherstellung des Drosselwerkzeugs  erfolgt gleich wie beim 
"Hängen"  (a 2.3.5.4.) 
 

- um Hals zusam-
mengezogen 

- zusammengezogen 
und fixiert 

- selbst zusammen-
ziehend (elastisch / 
Winde) 

 

2.3.6.4. Differenzierung der Ereignisarten (D U S) 

 

  

D: Kommt häufig vor. Oft sexuelles Motiv oder im Zusammenhang 

mit sexuellem Missbrauch (Opfer wehrlos gemacht). 
 

U: Selten; ev. bei "autoerotischem Unfall". Voraussetzung ist ein 

Drosselwerkzeug, das sich nach Zusammenziehen selbst nicht 
mehr lösen kann (elastisch oder verknotbar) 

 

S: Selten. Voraussetzung: Elastisches oder verknotbares oder rasch 

zusammenziehbares Instrument (spanische Winde). Wegen be-
schränkter Handlungsfähigkeit hat Suizidant nur einige wenige 
Sekunden Zeit, bis Drosselwerkzeug fixiert ist (und bleibt). 

 

 D  U  S 
 

- Delikt : häufig, oft 

im Zusammenhang 
mit sexueller Hand-
lung 
 

- Unfall : selten. 

Besonderheit: auto-
erotischer Unfall 

 

- Suizid : häufig 

 
 

2.3.7. Würgen / Erwürgen  

 

  

2.3.7.1. Definition 

 

  

Halskompression mit einer oder beiden Händen bzw. Niederdrücken des 
Halses gegen Widerlager. 
 
Kompression der Halsgefässe und des Kehlkopfs oft nicht als einmalige 
Aktion, sondern dramatischer Wechsel zwischen Zupacken, Loslassen 
und erneutem Zupacken. Dementsprechend ist eine starke Blutstauung 
im Kopf mit Bildung von sehr intensiven Stauungsblutungen typisch. 
 

 Kompression des Hal-
ses mit einer oder 
beiden Händen . 

 
Oft Wechsel von Zu-
sammenziehen und 
Loslassen (Kampf ). 

 
 
 

2.3.7.2. Typische Befunde 

 

  

¶ Hautmarken, "Würgemale" : Unregelmässig angeordnete, verschie-
den grosse Schürfungen und Hautblutungen vorne und seitlich am 
Hals (durch Fingerkuppen und -nägel), ev. auch an Kinn und Lippen 
(Hände geraten oft auch an Gesicht). 

 

¶ Stauungsblutungen : Typischerweise sehr zahlreich und dicht. 
Blauverfärbung und Dunsung des Gesichts. 

 

¶ Kehlkopfverletzung  mit Brüchen, Weichteilverletzungen und 
Stimmbandläsionen (Schluckbeschwerden, Heiserkeit). 

 

 Typische Befunde:  

 

- unregelmässig 

angeordnete Schür-
fungen und Haut-
blutungen = Wür-
gemale 
 

- Stauungsblutungen 
 

- Weichteilblutungen 
 

- Kehlkopfverletz'g 
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2.3.7.3. Differenzierung der Ereignisarten (D U S): 

 

  

D: Häufig. In der Regel Tötung bzw. Tötungsabsicht; sehr oft im 

Rahmen von Sexualdelikten. 

 
U: Selten. Eventuell im Rahmen einer sexuellen Handlung ("wildes 

Liebesspiel") 

 
S: In der lebensgefährlichen Form nicht möglich, da Handlungsfä-

higkeit unterbrochen wird. 
 

 D  U  S 
 

- Delikt : häufig, oft  

im Zusammenhang 
mit sexueller Hand-
lung 
 

- Unfall : selten. 

ev. i. Zus. mit sexu-
eller Handlung 

 

- Suizid : praktisch 

nicht möglich 
 

2.3.8. Körperliche Untersuchung bei überlebter Strangulation  

 

  

2.3.8.1. Voraussetzung 

 

  

Eine Strangulation - speziell die deliktische Version - muss nicht immer 
tödlich enden; je nach Kraftanwendung und Dauer der Einwirkung kann 
die geschädigte Person überleben. 
 
Jede protrahierte Strangulation (meist Drosseln, Würgen) führt zu unter-
schiedlich starkem Sauerstoffmangel im Gehirn Ÿ Lebensgefahr, Todes-
nähe ist möglich. Im Einzelfall kann demzufolge eine strafrechtliche Beur-
teilung nötig werden.  
 

 Beurteilung einer Per-
son, die stranguliert 
(meist gewürgt oder 
gedrosselt) wurde. 
 
 
 

2.3.8.2. Strafrechtliche Zuordnung 

 

  

Je nach Lage des Falls kann eine Strangulationstat später strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
Als wichtigste Tatbestände kommen folgende in Frage: 
ü Art. 122 StGB "Schwere Körperverletzung" 
ü Art. 129 StGB: "Gefährdung des Lebens" 
(weiteres dazu steht im Skriptum "Arzt-Patienten-Recht") 
 
Grundlegend für eine erfolgreiche tatbestandsmässige Zuordnung der 
Tat sind die korrekte Untersuchung des Opfers und die geeignete Doku-
mentation der erhobenen Befunde. 
 

 Für die strafrechtliche 
Qualifikation  sind ver-

schiedene Befunde am 
Opfer zu erfassen. 

2.3.8.3. Befunderhebung 

 

  

Im Rahmen einer (amts)ärztlichen Untersuchung resp. einer polizeilichen 
Befragung soll besonders auf folgende Punkte geachtet werden: 
 
ü Ausdruck tatsächlich stattgefundener starker Strangulation mit Kehl-

kopfverletzung: 
 

¶ Strangulationsmarken am Hals 

¶ Schmerzen im Hals 

¶ Heiserkeit  

 Die erhobenen Befun-
de lassen gegebenen-
falls rückschliessen 
auf: 
 

- effektiv stattgefun-
dene Strangulation 
 

- Schwere der Stran-
gulation 
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¶ Schluckbeschwerden 
 
ü Ausdruck der strangulationsbedingten starken Blutstauung: 

¶ Stauungsblutungen:  Gesicht, Augenlider, Augenbindehäute. 
Diese Punktblutungen sind nur 1-2 Tage lang nach der Tat erhal-
ten, später nicht mehr. Deshalb Opfer relativ bald zur ärztlichen 
Untersuchung bringen. 

 
ü Ausdruck der tatsächlichen schweren Sauerstoffnot im Gehirn: 

¶ Vorübergehende Bewusstlosigkeit 

¶ "Schwarz-Werden vor Augen" 

¶ Erinnerungslosigkeit an Geschehen 

¶ Krämpfe 

¶ Urinabgang 
 

- aufgetretene 
Blutstauung 
 

- effektive schwere 
Sauerstoffnot im 
Gehirn  
 

Damit sind Vorausset-
zungen für die Annah-
me einer konkreten 
"Gefährdung des Le-
bens", ev. einer 
"schweren Körperver-
letzung" gegeben. 
 

2.3.8.4. Empfehlungen 

 

  

¶ Möglichst bald Untersuchung und Dokumentation durchführen, d.h. 
innerhalb von 1 bis höchstens 2 Tagen 

 

¶ Untersuchung durch geschulten Arzt (Amtsarzt, Rechtsmediziner) 
 

¶ Bei guter Beleuchtung ganz genau auf Punktblutungen achten (Au-
genlider mit den Fingern spannen). 

 

¶ Gezieltes Befragen betreffend Beschwerden am Hals und seitens der 
Gehirnstörung (siehe oben). 

 

 Empfehlungen : 

- Möglichst baldige 
Untersuchung 

- qualifizierter ärztli-
cher Untersucher 

- optimale Verhält-
nisse bei der Unter-
suchung 

- auf Punktblutungen 
achten 

- Befragung durch-
führen 

 

2.3.9. Unterarm -Halsgriffe  

 

  

 
(Beitrag noch ausstehend) 
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2.4. Perthes'sche Druckstauung  

 

  

2.4.1. Definition  

 

  

Die sog. Perthes'sche Druckstauung wird an dieser Stelle thematisiert, 
weil sie der Strangulation in verletzungsmechanischer Hinsicht sehr nahe 
steht. 
 
Kompression des Brustkorbs im obersten Abschnitt mit Absenkung der 
obersten Rippen Ÿ  Verengung der oberen ¥ffnung des Brustkorbs (= 
obere Thoraxapertur) Ÿ dadurch bedingte Kompression der Halsgefªsse 
(auf dieser Höhe).  
 

 Kompression des obe-
ren Brustkorbteils mit 
Einschnürung der Ge-
fässe (v.a. Venen) am 
Übergang vom Hals 
zum Thorax. 
 
 

2.4.2. Auswirkungen, Befunde  

 

  

Gleiche Auswirkungen wie bei Strangulation, i.d.R. also sehr kräftige 
Blutstauung im Kopf mit Blauverfärbung, Dunsung und äusserst viele 
Stauungsblutungen. 
 

 Typisch sind extreme 
Zyanose, Dunsung und  
meist extrem viele 
Stauungsblutungen 
(blau-schwarzer Kopf) 
 

2.4.3. Typische Situationen (D   U  S) 

 

  

¶ Waldarbeiter gerät mit Brust resp. Rücken unter einen umstürzenden 
Baum. 

¶ Bauarbeiter gerät unter Balken. 

¶ Pw-Insasse wird aus dem, sich überschlagenden Auto geworfen und 
gerät dabei mit der Brust unter Dachkante. 

¶ Arbeiter gerät unter umstürzende Baumaschine. 

¶ Kind gerät beim Versteckis-Spiel unter kippendes Brett 
 

 Zumeist Unfallereignis  
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2.5. Ertrinken / Badetod / Tod im Bad / Wasse r-
leiche  

 

  

2.5.1. Definition / verschiedene Typen  

 

  

Eine "Wasserleiche" ist grundsätzlich jede Leiche, die aus dem Wasser 
(See, Fluss, Badewanne) geborgene wird. Man hüte sich aber davor, bei 
jeder Wasserleiche gleich ein Ertrinken als Todesursache anzunehmen. 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten : 
 
¶ typisches Ertrinken 

¶ atypisches Ertrinken = sog. Badetod  

¶ zufälliger Tod im Bad / Wasser 

¶ Tod ausserhalb des Wasser; Leiche sekundär ins Wasser gebracht. 

 

 "Wasserleiche" heisst 
nicht unbedingt "Leiche 
eines Ertrunkenen" 
 
Unterscheide : 

- typisches Ertrinken 

- atypisches Ertrin-
ken = sog. Badetod 

- Tod im Bad 

- tot ins Wasser 

2.5.2. Typisches (= klassisches) Ertrinken  

 

  

Eine Person gerät lebend, d.h. mit intakter Atem- und Herz-Kreislauf-
Tätigkeit und in der Regel bei erhaltenem Bewusstsein unter Wasser. 
Daraufhin Einatmung (Aspiration) von Wasser in die Atemwege und Lun-
ge mit Behinderung des Gasaustauschs und dadurch bedingter Sauer-
stoffverarmung (Hypoxie) im Organismus und ev. tödlicher Organschädi-
gung (siehe "Erstickung, Allgemeines"). 
 

 Typisches Ertrinken  

starke Aspiration von 

Wasser  ­ Sonderform 
des Erstickens 
 

2.5.2.1. Ablauf 

 

  

¶ Zuerst reflektorischer Atemstillstand (zufolge Kehlkopfreizung) mit 
Stimmritzenkrampf 

¶ ev. aktive Gegenwehr, Selbstrettungsversuch u/o Hilferufe 

¶ Untergehen ­ Auftauchen, nach Luft schnappen ­ Untergehen = 
sehr dramatische, augenfällige Situation 

¶ erst bei extremer Atemnot: tiefe Einatmungsbewegung ­ Wasser 

gelangt in Atemwege ­ Atemstopp ­ Husten 

¶ Bewusstseinsstörung (durch O2-Mangel), dann Bewusstseinsverlust 

¶ krampfartige (hustenähnliche) Atemstösse 

¶ tiefe, langsame (terminale) Atemzüge in der Sterbephase. 
 

 Im der Regel dramati-
sches Geschehen mit 
Untergehen, Auftau-
chen, Kampf gegen 
Ertrinken (mehrere 
Minuten) 
 
 

2.5.2.2. Auswirkungen / Befunde an der Leiche 

 

  

¶ Reizung der Bronchialschleimhaut durch Wasser ­ starke Sekretbil-

dung ­ Sekret-Wasser-Gemisch wird durch aktive Atemtätigkeit zu 
feinblasigem schaumigem Material  geschlagen; dadurch ... 

 

¶ Ansammlung von Schaum in den Atemwegen / ev. Austritt von 
Schaum aus Gesichtsöffnungen nach Leichenbergung: Bildung einer 
pilzhutförmigen Schaumansammlung (sog. Schaumpilz ). 

 

¶ Rückverlagerung von Luft-Wasser-Gemisch in tiefe Atemwege mit 
starker Überblähung  und Vergrösserung der Lunge. 

 Auswirkungen / B e-
funde:  
 

- Schauminhalt in 
Atemwegen 

 

- Schaumpilz vor 
Gesichtsöffnungen 

 

- überblähte Lunge 
 

- Paltauf-Hämolyse-
flecken 
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¶ Ausbildung von sog. Paltauf'sche Hämolyseflecken  = fleckförmige 
rötlich-bräunliche Verfärbungen an Lungenoberfläche und im Innern 
(Ursache: aus kleinen Rupturen des überblähten Gewebes tritt Blut 

aus und vermischt sich mit Wasser ­ Hämolyse). 
 

¶ Ablagerung von Schwebestoffen  der Ertrinkungsflüssigkeit (Kie-
selalgen, Grünalgen, Pollen, mineralische und planzliche Partikel 
usw.) in äusseren Lungenabschnitten (mikroskopisch nachweisbar).  
Deshalb Vergleichswasserprobe von Tat- bzw. Fundort für Sedimen t-
analyse  sicherstellen (unter Umständen kann damit Ertrinkungsort re-
konstruiert werden). 

 

- Schwebestoffe (zB 
Kieselalgen) in äus-
seren Lungenab-
schnitten 

 
 

Vergleichswasse r-
probe  sicherstellen! 

Alle obigen Befunde - insbesondere der Schaumpilz - sind "Zeichen v i-
taler Reaktion" ; sie beweisen, dass Person lebend unter Wasser gera-
ten und nicht bereits tot gewesen war. Alle denkbaren Varianten, dass 
eine Leiche ins Wasser gelangt resp. verfrachtet worden war, sind 
ausschliessbar. 
 

 Befunde beweisen als 
"Zeichen vitaler Reak -
tion",  dass Person 

lebend ins Wasser 
geraten war. 

Zur Differenzierung, ob Person bei Bewusstsein war oder bewusstlos 
(gemacht worden) war, sind zusätzliche Befunde  zu beachten: 
 
¶ Kampfspuren, Abwehrverletzungen, andere gewaltsame Einflüsse 

¶ Alkohol, andere betäubende Stoffe (­ toxikologische Analysen) 
 

 Achte zudem auf weite-
re Befunde: 
 

- Gewalteinflüsse 

- Giftwirkung 

 

2.5.2.3. Differenzierung der Ereignisarten (D U S) 

 

  

D: Ertränken ist selten; beachte Kampf-Abwehr-Spuren. Opfer ev. 

vorgängig handlungsunfähig gemacht (­ toxikolog. Analysen) 

U: Recht häufig; Schwimmunkundige (Kinder / Personen aus ländli-

cher Region / Ausländer) geraten in tiefes Wasser  
 Schiffsunglück: Person geht über Bord (oft alkoholisiert) 

S: Nicht selten bei älteren Leuten (v.a. Frauen). Beachte vorberei-

tende und begleitende Handlungen (Abschiedsbrief, abgelegte 
Tasche, Stock, Kleidungsstücke usw.). 

p.m.:  Leiche ins Wasser gebracht zwecks Beseitigung, ev. Vertuschung 

eines Deliktes. 
 

 D  U  S 

- Delikt : Tötung 

durch Ertränken; 
Opfer ev. bewusst-
los (gemacht) 

- Unfall : Nicht-

Schwimmer / über 
Bord gefallen (oft 
alkoholisiert) 

- Suizid : Ältere Leute 

(oft Frauen) / Be-
achte Begleitum-
stände 

- p.m.:   Leiche ins 

Wasser gebracht 

 

2.5.3. sog. atypisches Ertrinken (= Badetod)  

 

  

2.5.3.1. Ablauf 

 

  

Plötzliches Untergehen einer oft schwimmkundigen Person. Ursächlich 
ist meist ein plötzlicher Bewusstseinsverlust infolge einer akuten Zirkula-
tionsstörung, zumeist einer unregelmässigen Herztätigkeit (sog. Rhyth-

musstörung) ­ dadurch "Schwarzwerden vor Augen" ­ lautloses Unter-
gehen im Wasser (ist sehr typisch). 
 
Häufig Kombination einer vorbestehenden Herzerkrankung (Koro-
narsklerose, Herzmuskelnarben) mit einer Alkoholisierung u/o einem 

 Oft schwimmkundige 
Person. 
 
Plötzlich auftretende 
Bewusstlosigkeit (oft 
wegen Herzrhythmus-

störung) ­ lautloses 
Untergehen. 
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Verdauungszustand u/o Überhitzung (nach Sonnenbad). 
 

2.5.3.2. Auswirkungen / Befunde an der Leiche 

 

  

Beim Untergehen ist die Person (noch) nicht tot, sondern lebt auf tiefem 
Funktionsniveau. Demzufolge zeigt sie noch (eingeschränkte) Atemtätig-
keit Ÿ leichte Aspiration von Wasser, geringf¿gige Ausprªgung der ¿bri-
gen Ertrinkungszeichen (siehe oben), keinesfalls Ausbildung des klassi-
schen Ertrinkungsbildes; daher der Begriff "atypisches Ertrinken". 
 

 Wasser  wird noch 
aspiriert, aber nicht in 
grosser Menge. 
 
Aspiration = Begleiter-
scheinung, aber nicht 
entscheidend für tödli-
chen Ausgang. 
 

2.5.4. "Tod im Bad"  

 

  

2.5.4.1. Definition 

 

  

Todeseintritt beim zufälligen Aufenthalt im Wasser (oft in Badewanne). 
Ganz abrupter Zusammenbruch der vitalen Hauptfunktionen, so dass 
eine Wasseraspiration unterbleibt und deshalb nicht einmal "atypische" 
Ertrinkungsbefunde entstehen.  
 

 Tod im Bad  

Zufälliger Todeseintritt 
beim Aufenthalt im 
Wasser. Fehlende 
Ertrinkungsbefunde 

2.5.4.2. Ursache 

 

  

Ganz abrupter Herztod, Stromtod (denke an ein Delikt !), Vergiftung (z.B. 
in Badewanne ohne Untertauchen) oder epileptischer Anfall. Dement-
sprechend fehlen alle oben erwähnten "Ertrinkungsbefunde" komplett. 
Befundbild gleich somit auch jenem bei der Variante "Leiche ins Wasser". 
 

 Ursachen : 

- akuter Herztod 

- Stromtod 

- Vergiftung 

- epileptischer Anfall 

- Leiche ins Wasser 
gebracht 

 

 
Bei jedem Tod in der Badewanne mit fehlenden Ertrinkungszeichen - 
namentlich kein Schaumpilz - immer an die Möglichkeit einer Tötung - 
z.B. durch Elektrisierung - denken. Deshalb wenn immer möglich Autop-
sie und ergänzende chemisch-toxikologische Untersuchung durchführen 
lassen. 
 

 

M E R K E 
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2.6. Elektrischer Strom  

 

  

Der Mensch kann durch elektrische Stromwirkung geschädigt resp. getö-
tet) werden, wenn er Teil eines durch Kurzschluss oder Erdschluss ge-
schlossenen Stromkreises ist. 
 

 Mensch kann Schaden 
nehmen, wenn er in 
geschlossenen Strom-
kreis gerät. 

2.6.1. Stromquellen / einige wichtige Begriffe  

 

  

Häufigste Stromquelle  ist der Nutzstrom (Strom aus Steckdose, "Haus-
haltstrom"), seltener Akkumulator (Batterie) oder Kondensator (u.a. Blitz). 
 

¶ Unterscheide 3 verschiedene Leiter : Stromleiter (Phasenleiter, L)  
Neutralleiter (N)  /  Schutzleiter = Erdleiter (PE) 

 

¶ Kurzschluss  = Verbindung zwischen Stromleiter (Phase, L) und 
Nullleiter (N) 

 

¶ Erdschluss  = Verbindung zwischen Phase und Erdleiter (PE) resp. 
einem, mit der Erde verbundenen stromleitenden Gegenstand (Was-
serhahn, Radiator) 

 

 Elektrischer Strom aus: 
- Steckdose 
- Akkumulator 
- Kondensator 
 
Leiter: L  /   N   /   PE 
 

Kurzschluss: L ­ N 

Erdschluss:   L ­ PE 
 
 

2.6.2. Physikalische Grundlagen / Wechselbeziehungen  

 

  

¶ Strom: I Ampère (A, mA) 

¶ Spannung: U Volt (V, mV) 

¶ Widerstand: R Ohm (W, mW) 

¶ Wechselbeziehung: U = R x I  I = 
U

 

  R 
 

 Strom          =  I (mA) 
Spannung   = U (mV) 

Widerstand = R (mW) 

Im Stromnetz bleibt Spannung (U) in der Regel hoch und bricht nicht 
durch Kurz- oder Erdschluss zusammen. Demzufolge wird Strom (I) im 
Wesentlichen durch Widerstand (R) bestimmt. 
 
Beim Menschen hat die Haut den grössten R. Der Hautwiderstand  vari-

iert zwischen 100W (stark feuchte Haut) und 100'000W (sehr trockene, 
dicke Haut). Innere Körper-Widerstände sind bedeutend tiefer. 
 
Entscheidend für die biologische (ev. schädigende) Wirkung ist der 
Stromfluss (I) , der seinerseits im Wesentlichen durch den Haut-
Widerstand bestimmt wird. Ebenso wichtig ist der Stromweg  zwischen 
den Übertrittsstellen des Stroms auf den Körper. 
 

 Entscheidend für biolo-
gische Wirkung sind: 
 
- Hautwiderstand 

- Stromfluss  

- Stromweg(e) 

2.6.3. Stromwirkungen im Einzelnen  

 

  

Es ist im wesentlichen zu unterscheiden zwischen strombedingten ther-
mischen und sog. spezifischen Wirkungen. 
 

 Elektrisierung kann 
thermisch u/o depolari-
sierend (spezifisch) 
wirken. 
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2.6.3.1. Thermische Wirkungen (Joule'sche Wärme) 

 

  

¶ An Stromübertrittsstelle kann die Haut ï wegen hoher lokaler Strom-
dichte ï einen Hitzeschaden nehmen (siehe auch Kapitel "Hitze"): 
Rötung, Blasenbildung, ev. trichterförmige Verbrennung = Stro m-
marke  = rein thermischer Effekt; kein Zeichen vitaler Reaktion (d.h. 
auch postmortale Bildung möglich). 
Bei grosser Kontaktfläche (v.a. im Wasser, Badewanne) ist Strom-

dichte an Übertrittstelle niedrig ­ es entsteht keine Strommarke. 
 

¶ Metallisation : Bei direktem Kontakt mit Stromleiter kann kleiner 
Lichtbogen entstehen, wobei Metall des Stromleiters (Kupfer, Mes-
singteile, Eisen) verdampft und sich an der Strommarke nieder-
schlägt. Metallisation ist beweisend für Strommarke (Unterschied zur 
reinen Hitzeveränderung); sie ist aber kein vitales Zeichen. Krimina-

listische Bedeutung liegt in der Möglichkeit einer Metall-Analyse ­ 

Hinweis auf verwendeten Stromleiter ­ ev. Hinweis auf Tötungsde-
likt resp. Täter. 

 

¶ Bekleidung : Bei Stromüberschlag entstehen Brandspuren an Schu-
hen (v.a. Sohlen), Socken, Jackenärmel usw. 

 

 Elektro-thermische 
Wirkungen (durch 
Joule'sche Wärme): 

- Strommarke 

- Metallisation 

- Kleiderschaden 
 
 

2.6.3.2. "spezifische" Wirkungen (Depolarisation) 

 

  

Strom kann bestimmte menschliche Gewebe - Skelettmuskeln, Herz-
muskel, Nerven - erregen (= depolarisieren) mit folgenden Auswirkungen: 

¶ am Herzen : Auslösung unregelmässiger Tätigkeit (Rhythmusstö-
rung), ev. Kammerflimmern (wirkt sofort tödlich); 

¶ an Skelettmuskulatur : Überdehnungen, Blutungen, Zerreissungen; 
ev. Austritt von Muskelfarbstoff (Myoglobin), kann in Nieren gelangen 
und zum (ev. tödlichen) Nierenversagen führen (Crus h-Niere ); 

¶ an Atemmuskeln  (Brust, Bauch): Starke Kontraktion mit Atembe-
schwerden, Blutrückstau und ev. Auftreten von "Stauungsblutungen"; 

¶ an Nerven : Reizung ­ Kontraktion der versorgten Muskelgruppen; 
weitere Auswirkungen: siehe oben (Skelettmuskulatur). 

 

 "spezifische" Wirkun-
gen: 

- Herz: Rhytmusstö-
rungen, Kammer-

flimmern (­ Tod) 

- Skelettmuskulatur 

- Nerven 
 

2.6.4. Gefährdungsbereiche  

 

  

Der durch den Körper fliessende Strom löst Störungen bereits bei kleinen 
Stromstärken - im Milliampère-Bereich - aus: 
 
bis 0,6 mA nicht merkbar 
bis 5   mA Muskelkontraktionen / Loslassen möglich 
bis 15   mA Muskelschmerzen 
bis 25   mA Loslassen nicht mehr möglich 
bis 50   mA beginnende Störungen von Atmung, Puls, Blutdruck, 
  ev. erste Herzrhythmusstörungen 
bis 80   mA starke Herzrhythmusstörungen; 
  tödliches Kammerflimmern ist möglich 
bis 120  mA oft Kammerflimmern mit Todesfolge 
bis 800  mA regelmässig Kammerflimmern und Todeseintritt 
ca. 2000 mA Strommarken 
über 2000 mA Verkochung, Verbrennungen 
 

  Elektr. Strom kann 
schon im niedrigen 
Bereich (Milliampère) 
zu biologischen Aus-
wirkungen führen: 
 

> 5 mA: Muskelziehen 
 

>25mA: kein Loslassen 
 

>80mA:  Herzrhyth-
musstörungen, 

 ev. Tod 
 

>800mA: immer Tod 
 

2000mA = 2 A: 
 Strommarken 
 

> 2A:     schwere 
Verbrennun-
gen 




























































